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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  (EU)  2016/943
zum  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  vor  rechtswidrigem  Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung

A. Problem und Ziel

Die  Richtlinie  (EU)  2016/943  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  8. Juni
2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen
(Geschäftsgeheimnisse)  vor  rechtswidrigem   Erwerb  sowie  röchtswidriger  Nutzung  und
Offenlegung  (ABl.  L  157  vom  15.6.2016,  S.1)  verpflichtet  die  Mitgliedstaaten  zum  zivil-
rechtlichen  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen.  Dem  liegt  die  Wertung  zugrunde,  dass
der  Zugäng  zu  Geschäftsgehei.mnissen  und  deren  Verweriung  einen  erheblichen  wiri-
schaftlichen  Wert  darstellen  können.  Gleichwohl  unterfallen  Geschäftsgeheimnisse  auf
Grund  ihrer An  nicht  immer dem  besonderen  Schutz von  Spezialgesetzen wie  zum  Bei-
spiel dem Patentg.es?tz oder dem Urheberrechtsgesetz.

Der Schutz von  Geschäftsgeheininissen  wird  im  deutschen  Recht  bislang  über d'ie Straf-
vorschriften  der  §§  17  bis  19  des  Gesetzes  gegen-den  unlauteren  Wettbewerb  (UWG)
sowie  über die  §§ 823  und  826  des  B.ürgerlichen  Gesetzbuchs  (BGB)  gegebenenfalls  in
Verbindung mit § 1004 BGB analog gewährleistet.  Dies ist für eine Umsötzung der Vorga-
ben der Richtlinie  (EU) 2016/943 nicht ausreichend.  Daher ist eine spezifische Ums'etzung
im Zivilrecht erforderlich.

8. Lösung _

Die Richtlinie (EU) 2016/943 Wird durch ein  neues Stammgesetz umgesetzt.  Dadurch wird
ein  in  sich  stimmiger  Schutz  vor  rechtswidriger  Erlangung,  rechtswidriger  Nutzung  und
rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht.

Artikel 1  dieses Gesetzes enthält das neue öesetz zum Schütz von Geschäftsgeheimnis-
sen  (GeschGehG).  Darin sieht Abschnitt 1  allgemeine  Regelungen vor, wie eine  Definition
des  Begriffs  des  Geschäftsgeheimnisses  in  § 1   Nummer 1   und  Hand[ungsverbote  zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen,  bei deren  Missachtung eine` rechtswidrige  Erlangung
beziehungsweise  eine  rechtswidrige  Nutzung  oder  offeniegung  eines  Geschäftsgeheim-
nisses  vorliegt  (§ 3). .§ 4  enthält  Gründe,  bei  deren  Vorliegen  im  Einzelfall  ein  Verstoß
gegen § 3 gerechtfertigt sein känn.

Abschnitt 2 enthält die Ansprüche des  lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
F]echtsverletzer bei  rechtswidriger  Erlangung,  rechtswidriger Nutzung  oder rechtswidriger
Offenlegu,ng.  Hierzu  zählen  Ansprüche  auf  Beseitigung  und  Unterlassung  (§ 5),  Vernich-
tung,  Herausgabe und  F]ückruf  (§ 6),  Auskunft  (§ 7),  und.Schadensersatz bei fahrläss`iger
oder vorsätzlicher Verletzung  (§ 9).

ln  Abschnitt 3  werden  Regelungen  zum  zivilgerichtlichen  Verfahren  bei  der  Verletzung
von  Geschäftsgeheimnissen  getroffen.  Durch  F]egelungen  zur  Geheimhaltung  im  gericht-
lichen  Verfahren  in  den  §§ 15  bis  18  wird  der  Rechtsschutz  von  Kläger  und  Beklagtem
dauerhaft verbesserl
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Abschnitt  4  enthält  die  zuvor  in  den  §§  17  bis  19  UWG  geregelten  Strafvorschriften  zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen,

Die  Artikel 2  bis  4  nehmen  die  erforderlichen  Folgeänderungen  in  der  Str`afprozessord-
nung, dem Gerichtskostengesetz und dem UWG vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgabeii ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen.uhd Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Ein gewisser Erfüllungsaufwand kann sich daraus ergeben, dass Unternehmen angemes-
sene  Maßnahmen`zum  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  treffen  müssen,  um  in  den
Schutzbereich des Entwurfs zu fallen.  Der hierfür anfallende Erfüllungsaufwand kann nicht
geschätzt. werden,  weil  die  angemessenen  Maßnahmen  abhängig  von  der  Art  des  Ge-
schäftsgeheimnisses  und  des  Unternehmens  sehr  unterschiedlich  sein  können.   Dieser
möglicherweise  entstehende  Erfüllungsaüfwand  ist  Folge  der  1 :1 -Umsetzung  der  Richtli-
nie  (EU)  2016/943  und fällt daher nicht  unter die „One in,  one out"-Regel.

Davon  Bürokratiekosten aus lnformationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Die  erweiterten   Schutzmöglichkeiten  werden  z`u   einer  Mehrbelastung  der  ordentlichen
Gerichte führen, je  nachdem,  wie  viele Ansprüche wegen  der Verletzung  von  Geschäfts-
geheimnissen tatsächlich geltend gemacht werden.  Die Länder können die Mehrbelastung
steuern,  indem  sie  nach  §  14 Absatz 3  GeschGehG  die  Möglichkeit erhalten,  die gerichtli-
che Zuständigkeit zu konzentrieren.

Kosten für die Wirtschaft un.d für soziale Sicherungssysteme werden  nicht erwartet.  Auch
sind  keine Auswirkungen  auf das  Preisniveau,  insbesondere  auf das  Verbraucherpreisni-
veau, ersichtlich.

(®
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F=eferentenentwurf  des  Bundesministeriums  der  Justiz  und
für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943
zumschutszo#:rGe::::::tdsr?geehreLmu:[::egnuvhodräef;ehi:ewgiud:igg|,mErwerb

Vom ...

Der Bunde,stag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(GeschGehG)

lnhaltsübersicht

Abschnitt     1

Allgemeines

§  1             Begriffsbestimmungen

§2         .  ErlaubteHandlungen

§3           Handlungsverbote

§ 4            F}echtfertigungsgründe

Abschnitt    2

Ansprüche    bei     F]echtsverletzungen.

§ 5           Beseitigung und unterlassung

§ 6            Vernichtung; Herausgabe;  Rückruf;  Entfernung  uhd  Rücknahme vom Markt

§ 7           Auskunft über rec.htsverletzende produkte; Schadensersatz

§ 8           Anspruchsausschluss bei unverhältnismäßigkeit

§ 9           Haftung des Rechtsverletzers

§10         AbfindunginGeld

§  11,    Haftung des  lnhabers eines  unternehmens

§  12       ' Herausgabeanspruch nach  Eintritt deT verjährung

§  13         Missbrauchsverbot

`)                Artikel  l  dieses  Gesetzes dient der umsetzung de.r  F]ichtlinie  (EU)  2016/943  c!es  Europäischen  par-

laments  und  des  F`ates  vom.8.  Juni  2016  über den  Schutz vertraulichen  Know-hows  und  vertrauli-
cher Geschäftsinformationen  (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem  Erwerb sowie  rechtswidri-
ger Nutzung  und Offenlegung (ABl.  L 157 vom  15.6.2016, S.1 ).
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Abschnitt    3

Verf ahren    'i.n    Geschäf tsgeheimnisstreitsachen

t  §  14         Sachliche und örtliche zuständigkeit; Verordnuhgsermäcmgung

§  15         Geheimhaltung

§16         0rdnungsmittel                                                                .

§  17         Geheimhaltung  nach Abschluss des verfahrens

§ 18         Weitere gerichtliche beschränkungen

§  19         Verfahren bei  Maßnahmen  nach den §§  15 bis  l8

§ 20         Bekanntmachung des urteils.

§ 21          Streitwertbegünstigung

Abschnitt    4
• S t  r a f v o  r  s  c  h  r.i  f t- e  n

§ 22         Strafvorschriften

Abschnitt    1

Allgemei nes

§1

Begriffsbestimmungen

lm Sinne dieses Gesetzes ist

1.     Geschäftsgeheimnis

eine  lnformation, die

a)     weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üb-
Iicherweise mit dieser Arf von  lnformationen umgehen,  bekannt oder ohne weite-
res zugänglich.ist und daher von wirtschaftlichem Wert ist und

b)     Gegenstand    von    angemessenen    Geheimhaltungsmaßnahmen    durch    ihren
rechtmäßigen  lnhaber ist;

2.     lnhaber eines Geschäftsgeheimnisses

jede  natürliche  oder  juristische  Person,  die  ein  Geschäftsgeheimnis  rechtmäßig  er-
langt hat und das Geschä.ftsgeheimnis nutzen und offenlegen darf ;

3.     Rechtsverletzer

jede  natürliche  oder  juristische   Person,  die  entgegen  § 3  ejn  Geschäftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt,  nutzt oder offenlegt;

4.     rechtsverletzendes produkt

(®
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ein   Produkt,   dessen   Konzeption, -Merkmale,   Funktionsweise,   Herstellungsprozess
oder  Marketing  in  erheblichem  Umfang  auf  einem  rechtswidrig  erlangten,  genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheimnis beruht.

§2

Er[aubte`Handlungen

(1)   Ein   Geschäftsgeheimnis  darf  durch   Gesetz,   auf  Grund  eines  Gesetzes   oder
durch F]echtsgeschäft erlangt, genutzt oder offengelegt werden.

(2)   Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesondere erlangt werden durch

1.     eine eigenständige Entdeckung oder schöpfung;

2.     ein  Beobachten;  Unters-uchen,  Rückbauen  oder Testen  eines  Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a)     öffentlich verfügbar gemacht wurde, oder

b)     sich  im  rechtmäßigen  Besit2 des  Beobachtenden,  Untersuchenden,  Rückbauen-
den  oder Testenden  befindet und dieser keiner  Pflicht zur Beschränkung der  Er-
Iangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt;

3.     ein  Ausüben  von  lnformations-  und  Anhörungsrechten  der Arbeitnehme-r oder  Mitwir-
kungs-und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung.

§3

Handlungsverbote

(1)    Ein Geschäftsg6heimnis dari nicht erlangt werden durch

1.     unbefugten  Zugang  zu,  unbefugte  Aneignung  oder  unbefugtes  Kopieren  von  Dok-u-
menten,  Gegenständen,  Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die sich  im
rechtmäßigen  Besitz des  lnhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden und die das

•   Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten
lässt, oder

2.     jedes  sonstige  Verhalt'en,  das  unter den jeweiligen  Umständen  nicht dem  Grundsatz
von  Treu  und  Glauben  unter  Berücksichtigung  der  anst.ändigen  Marktgepflogenheit
entspricht.

(2)   Ein Geschäftsgeheimnis dari nicht nutzen oder offenlegen, wer

1.     das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene Handlung nach Absatz 1

a)     Nummerl,oder

b)     Nummer2

erlangt hat,

2.     gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt, oder
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3.     gegen eine verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nich.t offenzulegen.

(3)    Ein  Geschäftsgeheimnis  darf  nicht  erlangen,  nutzen  oder  offenlegen,  wer  weiß
oder  wissen  müsste,  dass  das  Geschäftsgeheimnis  entgegen  Absatz 2  genutzt  oder  of-`
fengelegt  worden  ist.  Das  gilt  insbesondere,  wenn  die  Nutzung  in  der  Herstellung,  dem
Anbieten,  dem  lnverkehrbringen,  der  Einfuhr,  der Ausfuhr 'oder der  Lagerung von  rechts-
verletzenden  Produkten besteht.

§4

Rechtfertigungsgründe

Die  Erlangung,  die  Nutzung`  oder  die  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  ist
gerechtfertigt, wenn dies zum  Schutz eines berechtigten  lnteresses 6rforderlich  ist,  insbe-
sondere

1.     zur  rechtmäßigen  Ausübung  des  Rechts  der  freien  Meinungsäußerung  und  der  ln-
formationsfreiheit  nach  der  Charta  der  Grundrechte  der  Europäischen  Union  (ABl.  C
202  vom  7.6..2016,  S. 389),  einschließlich  der Achtung  der  Fröiheit  und  der  Pluralität
der Medien;

2.     zur  Aufdeckung  einer  rechtswidrigen  Handlung  oder  eines  anderen  Fehlverhaltens  ,
wenn  die  das  Geschäftsgehejmnis  erlangende,  nutzende  oder  offenlegende  Person
in der Absicht handelt, das allgemeine öffentliche lnteresse zu schützen;

3.     im  Rahmen de`r Offenlegung durch Arbeitnehmer gegenüber der Arbeitnehmervertre-
tung,  wenn  dies  e+forder]ich  ist,  damit  die  Arbeitnehmervertretung  ihre  Aufgaben  er-
füllen kann.

Abschnitt   2

Ansprüche   bei   Rechtsverletzungen

§5

Beseitigung und Unterlassung

Der  lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  kann  den  F}echtsverletzer  auf  Beseitigung
der  Beeinträchtigung  und  bei  Wiederholungsgefahr  auch  auf  Unterlassung  in  Anspruch
nehmen. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine  Rechtsverletzung
erstmalig droht.

§6

• Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt

Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den  F]echtsverletzer auch  in Anspruch
nehmen auf

1.     Vernichtung oder Herausgabe der im  Besitz oder Eigentum des  Rechtsverletzers ste-
henden  Dokumente,  Gegenstände,  Materialien,  Stoffe  oder  elektronisch.en  Dateien,
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpern,

(®
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2.     F]ückruf des rechtsverletzenden  produkts,

3.     dauerhafte Entfernung der rechtsverlet2enden produkte aus den vertriebswegen,
'

4.     Vernichhng de`r rechtsverletzenden produkte oder

5.     Rücknahme  der  rechtsv6rletzenden  Produkte  vom  Markt,  wenn  der  Schutz  de`s  Ge-
schäftsgeheimnisses hie+durch nicht beeinträchtigt wird.

§7.`

`                    Auskunft über rechtsverl.etzende produkte; Schadensersatz

(1)   Der   lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  kann  vom   Rechtsverletz6r  Auskunft
über folgende  Angaben  über die  Herkunft  und  den  Vertriebsweg  von  rechtsverletzenden
Produkteh verlangen :

1.     Namen  und  Anschrift  der  Hersteller,  Lieferanten  und  anderer Vorbesitzer.der  rechts-
verletzenden  Produkte  sowie  der  gewerblichen  Abnehmer  und  Verkaufsstellen,  für
die sie bestimmt waren, und

2.     die  Menge  der  hergestellten,  bestellten,  ausgelieferten  oder  erhaltenen  rechtsver.let-
zenden Produkte sowie über die Kaufpreise.

(2)    Erteilt  der  Rechtsverletzer  vorsätzlich  ode'r  grob  fahrlässig  die  Auskunft  nicht,
verspätet,  falsch  oder unvollst.ändid,  ist er dem  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses zum
Ersatz des daraus entstehenden schädens verpflichtet.    -

§8

Anspruchsausschluss bei unverhältnismäßigkeit    .

Die  Ansprüche  nach  den  §§ 5  bis  7  Absatz 1  sind  ausgeschlossen,  wenn  die  Erfül-
lung  im  Einzelfall unverhältnismäßig wäre unter Berücksi.chtigung  insbesondere

1.     d6s wertes oder eines anderen spezifischen Merkmals des Geschäftsgeheimnisses,

2.     d.er getroff.enen Geheimhaltungsmaßnahmen,

3.     des  Verhaltens  des  Rechtsverletzers  bei  Erlangung,  Nutzung  oder  Offenlegung  des
Geschäftsgeheimnisses,

4.     der  Folgen  der  rechtswidrigen  Nutzung  oder  Offenlegung  des  Geschäftsgeheimnis-
Ses'

5.     der   berechtigten   lnteressen   des   lnhabers   des   Geschäftsgeheimnisses   und   des
Röchtsverletzers  sowie  der Auswirkungen,  die  die  Erfüllung  der Ansprüche  für  beide

•  haben könnte,

6.     der berechtigten lnteressen Dritter, oder

7.     des öffentlichen lnteres`ses.
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§9

Haftung des Rechtsverletzers

(1)    Ein  F]echtsverletzer,  der vorsätzlich  oder fahrlässig  handelt,  ist  dem  [nhaber d6s
Geschäftsgeheimnisses   zum   Ersatz   des   daraus   entstehenden   Schadens   verpflichtet.
§ 619a des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

(2)   Bei  der  Bemessung  des  S6hadensersatzes  kann  auch  der  Gewinn,   den  der
Rechtsverletzer  durch  die  Verletzung  des  F`echts  erzielt  hat,  berücksichtigt werden.  Der
Schadensersatzanspruch  kann  auch  auf der Grundlage  des  Betrages  bestimmt werden,
den  der  Rechtsverletzer  als  angemessene  Vergütung  hätte  entrichten  müssen,  wenn  er
die  Zustimmung  zu   Erlangung,  Nutzung  oder  Offenlegung  des  Geschäftsgeheimnisses
eingeholt hätte.

(3)   Der  lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  kann  auch  wegen  des  Schadens,  der
nicht  Verhögensschaden  ist,  von  dem` Rechtsverletzer  eine  Entschädigung  in  Geld  ver-
langen, soweit die§ der Billigkeit entsprjcht.

§10

Abfindung in Geld

(1)    Ein  F]echtsverletzer,  der, weder  vorsätzlich  noch  fahrlässig  gehahdelt  hat,  kann
zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 5 oder 6 den  lnhaber des Geschäftsgeheim-
nisses in Geld abfinden, wenn dem  F=echtsverletzer durch die  Erfüllung der Ansprüche ein
unverhältnismäßig  großer  Nachteil  entstehen würde  und wenn  die  Abfindung  in  Geld  als
angemessen erscheint.

(2)    Die  Höhe  der  Abfindung  in  Geld  bemisst  sich  nach  der  Vergütung,  die  im  Falle
einer vertraglichen  Einräumung  des  Nutzungsrechts  angemessen wäre.  Sie darf den  Be-
trag  nicht  übersteigen,  der einer Vergütung  im  Sinne von  Satz 1  für .die  Länge  des  Zeit-
raums entspricht,  in  dem  dem  lnhaber des Geschäftsgeheimnisses  ein  Unterlassungsan-
spruch zusteht..

Hrr

Haftung des lnhabörs eines Unternehmens

lst  der  Rechtsverletzer  Beschäftigter  oder  Beauftragter  eines  Unternehmens,  so  hat
der lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses die Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 auch gegen
den  lnhaber des  Unternehmens.  Für den  Anspruch  nach  § 7 Absatz 2 gilt dies  nur,  wenn
der  lnhaber  des  Unternehmens  vorsätzlich  oder  grob  fahrlässig  die  Auskunft  nicht,  ver-
spätet, falsch oder unvollständig erteilt hat.

§12

Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

Hat  der  Rechtsverletzer  ein  Geschäftsgeheimnis  vorsätzli`ch  oder  fahrlässig  erlangt,
offengelegt  oder  genutzt  und  durch  diese  Verletzung  eines  Geschäftsgeheimnisses  auf
Kosten  des lnhabers de-s Geschäftsgeheimnisses etwas  erlangt,  so  ist er auch  nach  Ein-
tritt  der  Verjährung  des  Schadensersatzänspruchs  nach  § 9  zur  Herausgabe  nach  den

(-n
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Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung verpflichtet.  Dieser Anspruch veriährt sechs Jahre nach seiner Entstehung,

§13

{ Mjssb+auchsverbot

Die  Geltendmachung  der  Ansprüche  nach  diesem  Gesetz  ist  unzulässig,  wenn  sie
unter  Berücksichtigung  der gesamten  Umstände  missbräuchlich  ist.  Bei  missbräuchlicher

fGo:tt:rTigTeanchAuunfgw::ä:ndgeernAvnesrt:::tsn:ewne:,reFrgsäize:::fE:ssa:inaensRp:3:thsevebt:iig:gnuTgbeer:
rührt.

Abschnitt   3

Verf ahren   in.  Geschäftsgeheimnisstreitsachen

U

§14

Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung

(1)   Für  Klagen,  durch  die Ansprüche  nach  diesem  Gesetz geltend  gemacht werden
(Geschäftsgeheimnisstreitsachen),  sihd  die  Zivilkammern  der  Landgerichte  ohne  Rück-
sicht auf den Streitwert ausschließlich zu'ständig.

(2)    Für  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  ist  das  Gericht  ausschließlich  zuständig,  in
dessen  Bezirk  der  Beklagte  seinen  allgemeinen  Gerichtsstand  hat.  Hat  der  Beklagte  im
lnland  keinen  allgemeinen  Gerichtsstand,  ist nur das  Gericht zuständig,  in  dessen  Bezirk
di'e Handlung begangen worden ist.

(3)   Die   Landesregierungen   werden   ermächtigt,   durch   Bechtsverordnung   einem
Landgericht  die  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  der  Bezirke  mehrerer  Landgerichte  zu-
zuweisen.  Die  Landesregierungen  können  diese  Ermächtigung  durch  F}echtsverordnung
auf  die  Landesjustizverwaltungen  übertragen.  Die  Länder  können  außerdem  durch  Ver-
einbarung  die  den  Gerichten  eines  Landes  obliegenden  Geschäftsgeheimnisstreitsachen
insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

§15

Geheimha[tung    '.

(1 )   ln  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  kann  das Gericht der Hauptsache auf Antrag\
einer  Partei  streitgegenständliche  lnformationen  ganz oder teilweise  als  geheimhaltungs-
bedürftig einstufen, wenn diese ein Geschäftsgehejmnis sejn-können.

(2)
und  alle

____,-_  -`-__-``-'`    --`-_.\a\   \.,111\^   \,\^\,1
die  Zugang  zu   Dokumen.ten  eines  solchen  Ve#ahrens  haben,  müssen  als  geheimhal-
tungsbedürftig  eingestufte  lnformationen  vertraulich  behandeln  und  dürfen  diese  außer-
halb  eines  gerichtlichen  Verfahrens  nicht  nutzen  oder  offenlegen,  es  sei  denn,  dass  sie
von diesen außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

Die  Parteien,  ihre  Prozessvertreter,  Zeugen,  Sachverständige,  sonstige Vertreter
sonstjgen  Personen,  die  an  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  beteiligt  sind  oder
.__     __  _     r\  _  l       .
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§`16

0rdnungsmittel

Das  Gericht  kann  bei  Zuwiderhandlungen  gegen  die  Verpflichtungen  nach  §  15  Ab-
satz 2  ein  Ordnungsgeld  bis  zu  1  000  Euro  oder Ordnungshaft  bis  zu  einer Woche  fest-
setzen und sofort vollstrecken.  Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für den
Fall,  dass dieses  nicht beigetrieben werden  kann,  zu  bestimmen,  in welchem  Maße  Ord-
nungshaft an seine` Stelle tritt.

§17

Geheimhaltung nach Abschluss des Veriahrens

Die Verpflichtungen nach §  15 Absatz 2 bestehen auch  nach Abschluss des gerichtli-
chen  Verfahrens  fort,  Dies  gi]t  nicht,  wenn  das  Gericht  das  Vorliegen  des  streitgegen-
ständlichen  Geschäftsgeheimnisses  durch  rechtskräft.iges  Urteil  verneint  hat  oder sobald
die  streitgegenständlichen  lnformationen  für  Personen  in. den  Kreisen,  die  üblicherweise
mit solchen  lnformationen  umgehen,  bekannt.oder.ohne weiteres zugänglich werden.    `

§18

Weitere gerichtliche Beschränkungen

(1)   Zusätzlich  zu  § 15  Absatz 1   beschränkt  das  Gericht  der  Hauptsache  zur  Wah-
rung Von Geschäftsgeheimhissen auf Antrag einer Partei  den Zugang ganz oder teilweise
auf eine bestimmte Anzahl von  Personen

1.     zu  von  den  Parteien  oder  Dritten  eingereichten  oder  vorgelegten  Dokumenten,  die
Geschäftsgeheiriinisse enthalten könnem, oder

2,     zur   mündlichen   Verhandlung,   bei   der   Geschäftsgeheimnisse   offengelegt   werden
könnten, und zu der Aufzeichnung oder dem  Protokoll der mündlichen Verhandlung.

Dies  gilt  nur,  soweit  nach  Abwägung  aller  Umstände  das  Geheimhaltungsinteresse  das
Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung  ihres  Rechts auf effek-
tiven  F]echtsschutz  und  ein  faires  Verfahren  übersteigt.  Es  ist  je,weils  mindestens  einer
natürlichen  Person jeder  Partei  und  einem  ihrer  Prozessvertreter  oder  sonstigen  Vertre-
tern  Zugang  zu gewähren.  lm  Übrigen  bestimmt das Gericht nach freiem  Ermessen, wel-
che. Anordnungen zur Erreic.hung des Zwecks erforderlich sind.

(2)   Wenn  das  Gericht  Beschränkungen  nach  Absatz  1   Satz 1  trifft,  darf  Dritten  und
nicht zugelassenen  Personen  nur eine  Fassung des  Urteils, von  Beschlüssen oder Verfü-
gungen  zur  Verfügung  gestellt  werden,  in  der  die  Geschäftsgeheimnisse  enthaltenden
Ausführungen gelöscht oder geschwärzt wurden.

(3)  .Die  §§  15  bis  18  Absatz 1  und  2  gelten  entsprechend  im  Verfahren  der Zwangs-
vollstreckung,  wenn  das  Gericht  der.Hauptsache  lnformationen  nach  §  15  Absatz 1   als
geheimhaltungsbedürftig   eingestuft   oder   zusätzliche . Beschränkungen   nach   Absatz 1
Satz 1  getroffen hat.

('-
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•§19

Veriahren bej Maßnahmen nach den §§ 15 bis 18

(1)    Das  Gericht der  Hauptsache kann  eine  Maßnahme  nach  §  15 Absatz  1  und  §  18
Absatz 1  ab Anhängigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(2)    Die andere Partei ,ist spätestens nach Anordnung der Maßnahme vom Gericht zu
hörön.  Däs  Gericht  kann  die  Maßnahmen  nach  Anhörung  der  Parteien  aufheben  oder
abändern.

(3)    Die  den  Antrag  nach  § 15  Absatz 1   ode'r  § 18  Absatz 1   stellende  Partei  muss
glaubhaft  machen,  dass  es  sich  bei  der  st.reitg.egenständlichen  lnformation  um  ein  Ge-
schäftsgeheimnis handelt.

(4)   Werden  mit dem Antrag oder nach einer Anordnung  nach § 15 Absatz 1  oder ei-
ner Anordnung  nach § 18 Absatz 1  Nummer 1  Schriftstücke und sonstige Unterlagen ein-
gereicht .oder  vorgelegt,  muss  die  den  Antrag  stellende  Partei  diejenigen  Ausführungen
kennzeichnen,  die  nach  ihrem  Vorbringen  Geschäftsgeheimnisse  enthalten.  Im  Fall  des
§  18  Abs.atz 1   Nummer 1   muss  'sie  zusätzlich  eine  Fassuhg  ohne  Preisgabe  von  Ge-
schäftsgeheimnissen  vorlegen,  die  eingesehen  werden  kann.  Wird  keine  solche  um  die
Geschäftsgeheimnisse  reduzierte  Fassung  vorgelegt,  kann  das  Gericht von  der Zustim-
mung zur  Einsichtnahme ausgehen,  es sei denh,  ihm sind besondere Umstände'bekannt,
die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

(5)    Das  Gericht ents6heidet über den Antrag  durch  Beschluss.  Beabsichtigt das Ge-
richt  die  Zurückweisung  des  Antrags,  hat  es  die  den  Antrag  stellende  Partei  darauf  und
die  Gründe  hierfür  hinzuw`eisen  und  ihr  binnen  einer  zu  bestimmenden  Frist  Gelegenheit
zur Stellungnahme  zu  geben.  Die  Einstufung  als  geheimhaltungsbedürftig  nach  §  15  Ab-
satz 1  und die`Anordnung der Beschränkung nach §  18 Absatz 1  kann nur gemeinsam mit
dem  Rechtsmittel  in der Hauptsache angefochten werden.  lm  Übrigen findet die sofortige
Beschwerde statt.

(6)   Gericht dör Hauptsache im Sinne dieses Abschnitts ist

1. das Gericht des ersten F}echtszuges oder

2. das Berufuhgsgericht, wenn die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhängig ist.

§20

Bekanntmachung des Urteils

(1)   Der obsiegenden  Partei einer Geschäftsgeheimnisstreitsache kann auf Antrag  in
der  Urteilsformel  die  Befugnis  zugesprochen  werden,.das  Urteil  oder  lnformationen  über
das  Urteil  auf  Kosten  der  unterliegenden  Partei  öffentlich  bekannt  zu  machen,  wenn  die
obsiegende  Partei hierfür ein berechtigtes lnteresse darlegt.  Form  und  Umfang der öffent-
lichen  Bekannthachung  werden  un.ter  Berücksichtigung  der  berechtigten  lnteressen  der
im  Urteil genannten  Personen in der Urteilsformel bestimmt.

(2)    Bei  den   Entscheidungen  über  die  öffentliche  Bekanntmachung   nach  Absatz 1
Satz 1  ist zu berücksichtigen:

1'.     der wert des Geschäftsgeheimnisses,
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2.     das  Verhalten  des.Ftechtsverletzers  bei  Erlangung,  Nutzung  oder  Offenle,gung  des
Geschäftsgeheimnisses,

3.   `  die  Folgen der rechtswidrigen  Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses
und

4.     die  Wahrscheinlichkeit  einer  weiteren  rechtswidrigen  Nutzung  oder  Offenlegung  des
Geschäftsgeheimnisses durch den F}echtsverletzer.

(3)    Das  Urteil darf erst nach  F]echtskraft bekannt gemacht werden,  es sei  denn-,  das
Ge`richt bestimmt etwas anderes.

§21

Streitwertbegünstigung

(1 )    Macht bei  Geschäftsgeheimnisstreitsachen  eine.Partei  glaubhaft,  dass die  Belas-
tguen,ähTjte:e:ü:äoe:essosk:snt:nd::cGhed,:T, vaojte,fi,:tnre#:tgi:rneo#t:::ääl:csh3ieLavgeerpe,[i::E|i::            ( h

dieser  Partei  zur Zahlung  von  Gerichtskosten  sich  nach  dem  ihrer Wirtschaftslage  ange-
passten Teil des Streitwerts bemisst.

(2)   Die Anordnung nach Absatz 1  bewirkt auch, dass

1.     die  begünstigte  Partei  die  Gebühren  ihres  Rechtsanwalts  ebenfalls  nur nach diesem
Tei] des Streitwerts zu entrichten hat,

2.     die begünstigte  Partei,  soweit ihr Kö§ten des  Rechtsstreits auferlegt werden oder so-
weit sie diese übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die
Gebühren  seines  Rechtsanwalts  nur  nach  diesem  Teil  des  Streitwerts  zu  erstatten
hat und

3.     der  F]echtsanwalt  der  begünstigten  Partei  seine  Gebühren  von  dem  Gegn?r  nach
dem  für  diesen  geltenden  Streitwert  beitreiben  kann,  soweit  die  außergerichtlichen
Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden.

Dan£%,h  [%:rerA:turragzüT£scshjgtbwsea:zn Td:srt avnogre::rmvmeer::ng[ueTgfezs::et:tuzT:sasct:eej£ärtst:::cnh               h
das Gericht heraufgesetzt wird.  Der Antrag  kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur
Niederschrift  erklärt  werden.  Vor  der  Entscheidung  über  den  Antrag  ist  der  Gegner  zu
hören.

Abschnitt   4

Strafvorschriften

§22

Strafvorschriften

(1)    Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Jahren  oder  mit  Geldstrafe  wird,  bestraft,  wer  zur
Förderung des eigenen oderfremden Wettbewerbs,  aus  Eigennutz,  zugunsten eines  Drit-
ten oder in der Absicht, dem lnhaber eines Unternehmens Sch.aden zuzufügen,
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1.     entgegen § 3 Absatz 1  Nummer 1  ein Geschäftsgeheimnis erlangt,

2.     entgegen  § 3  Absatz 2  Nummer 1   Buchstabe a  ein  Geschäftsgeheimnis  nutzt  oder
offenlegt oder

3.     entgegen  § 3 Absatz 2  Nummer 3 als eine  bei einem  Unternehmen  beschäftigte Per-
son  ein  Geschäftsgeheimnis,  das  ihr  im  Rahmen  des  Beschäftigungsverhältnisses
anvertraut  worden  od6r  zugänglich  geworden  ist,  während  der  Geltungsdauer  des
Beschäftigungsverhältnisses offenlegt.

(2)   Ebenso  wird  bestraft,  wer  zur  Förderung  des  eigenen  oder  fremden  Wettbe-
werbs,  aus  Eigennutz,  zugunsten  eines  Drjtten  oder  in  der  Absicht,  dem  lnhaber  eines
Unternehmens  Schaden  zuzufügen,  ein  Geschäftsoeheimnis  nutzt  oder offenlegt,  das  er
durch eine fremde Handlung nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt hat.

(3)   Mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  zwei  Jahren  oder  mit  Geldstrafe wird  bestraft,  wer zur
Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz entgegen § 3 Ab-
satz 2  Nummer 2  oder  Nummer 3  ein  Geschäftsg.eheimnis,  das  eine  ihm  im  geschäftli-
chen Verkehr anvertraute geheime. Vorlage oder Vorschrift technischer Art ist,  nutzt oder
.offenlegt.

(4)    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ge[dstrafe wird bestraft, wer

1.     in den Fällen des Absatzes  1  oder`des Abs-atzes 2 gewerbsmäßig handelt, .

2.     in den  Fällen des Absatzes  1  Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der
Offenlegung  weiß,  dass  das  Geschäftsgeheimnis  im  Ausland  genutzt  werden  so.ll,
oder

3.     in den  Fällen des Absatzes 1  Nummer 2 oder des Absatzes 2 das Geschäftsgeheh
nis im Ausland nutzt.

(5) .  Der Versuch ist strafbar.

(6)   § 5  Nummer 7  des  Strafgesetzbuches  gilt  entsprechend.  Die  §§ 30  und  31  des
Strafgesetzbuches gelten entsprechend, wenn der Täter zur Förderung des eigenen oder
fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(7)    Die  Tat  wird  nur  auf  Antrag  verfolgt,  es  sei  denn,  dass  die  Strafverfolgungsbe-
hörde  wegen  des   besonderen  öffentlichen   lnteresses  an  der  Strafveriolgung  ein   Ein-
schreiten von Amts wegen für geboten hält.

Artikel 2

Änderung der Strafprozessordnung

Die  Strafprozessordnung.in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  7.  April   1987
(.BGBl.  I  S.1074,1319),  die  zuletzt  durch  Artikel 2  des  Gesetzes  vom  30. Oktober  2017
(BGBl.  1 S. 3618) geändert worden i.st, wird wie folgt geändert:

1.     ln  § 374 Absatz 1  Nummer 7 werden  die Wörter „den  §§ 16  bis  19 des Gesetzes geL
gen den unlauteren Wettbewerb" durch die Wörter „§ 16 des Gesetzes gegen den un-
lauteren  Wettbewerb  und  § 22  des  Gesetzes  zum  Schutz von  Geschäftsgeheimnis-
sen" ersetzt.
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2.     ln § 395 Absatz 1  Numhier 6 werden die Wörter „und den §§  16 bis  19 des Gesetzes
gegen  den  unlauteren W6ttbewerb" durch  ein  Komma  und  die Wörter „§ 16  des  Ge-
setzes  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  und  § 22  des  Gesetzes  zum, Schutz  von
Geschäftsgeheimnissen" ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gerichtskostengesetzes

§51    des   Gerichtskostengesetzes    in    der    Fassung    der   Bekanntmachung    vom
27.  Februar 2014 (BGBl.1  S.154),  das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 dös Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBl.  1 S. 2739)geändert worden  ist, wird wiö folgt geändert:

1.     ln  Absatz 2  werden  nach  den  Wörtern  „Gesetz  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb"
die Wörter  „und  nach  dem  Gesetz  zum  Schutz  von  Geschäf.tsgeheimnissen"  einge-
.fügt.

2.     ln  Absatz5  werden  nach  dem  Won  „Designgesetzes"  ein  Komma  und  die  Wörter
„§ 21  des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen" eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Die §§  17 bis 19 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der
Bekanntmachung  vom  3.  März  2010  (BGBl.  I  S. 254),  das  zuletzt  durch  Artikel 4  des  Ge-
setzes vom  17. Februar 2016 (BGBl.  I S. 233) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 5

lnkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am  ...[einsetzen:  Datum des Tages drei  Monate nach der Verkün-
dung]  in  Kraft.

(®

`®
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Mit dem vorliegenden  Entwurf wird der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen entsprechend
unionsrechtlichen Vo.rgaben verbessert.

1[            Zielsetzung ,und Notwendigkeit` der F=egelungen

Der  Entwurf  setzt  die  Vorgaben  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  des  Europäischen  Parla-
ments  und  des  F]ates  vom  8. Juni  2016  über  den  Schutz  vertraulichen  Know-hows  und
vertraulicher Geschäftsinformationen  (Geschäftsgeheim.nisse)  vor rechtswidrigem  Erwerb
sowie  rech.tswidriger  Nutzung  und  Offenlegung  (Abl.  L  157 vom  15.6.2016,  S.1)  um  (im
Folgenden:  Richtlinie  `(EU)  2016/943).  Diese  muss  bis  zum  9. Juni  2018  umgesetzt wer-
den  (Artikel  19 Absatz  1  Richtlinie  (EU)  2016/943).

Die  bes.tehenden  rechtlichen  F{egelung'en  reichen  für  eine  Umsetzung  der Vorgaben  der
Richt[inie  nicht  aus.   Der  Schutz  von  Geschäftsgehejmnissen  Wird  im  deutschen  F]echt
bislang  über.die  Strafvorschriften  der  §§ 17  bis  19  des  Geset2es  gegen  den  unlauteren
Wettbewerb  (UWG)  sowie  über  die  §§ 823,  826  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  (BGB)
gegebenenfalls  in  Verbindung  mit  § 1004  BGB  analog. gewährleistet.  Dies  genügt  den
Vorgaben  der  F}.ichtlinie  (EU)  2016/943  nicht,  da diese eine  Verletzung  von  Geschäftsge-
höimnissen  nicht wie die §§ 17 bis  19  UWG vom Vorliegen einer besonderen Absicht ab-
hängig  macht.  Daher  ist  eine  ergänzende  zivilrechtliche  Umsetzung  der  Bestimmungen
der Richtlinie sowie eine Anpassung der Strafvorschriften erforderlich.

u

11.          Wesentlicher lnhalt des Entwurfs

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt.  Dadurch wird
ein. in  sich  stimmiger  Schutz  vor  der  rechtswidrigen  Erlangung,  der  rechtswidrigen  Nut-
zung   und  der  rechtswidrigen  Offenbarung  von   Geschäftsgeheimniss6n  verwirklicht.   ln
dieses  Gesetz  werden  die  bisherigen  .Strafvorschriften  des  UWG  in  modifizierter  F,orm
aufgenommen.

Artikel  1  enthält das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG).
Abschnitt  1   sieht  allgemeine   Regelungen  vor  wie  eine. Definition  des  Begriffs  de.s  Ge-
schäftsgeheimnisses   in   §  1    Nummer 1.  und   Handlungsverbote   zurn   Schutz   von   Ge-
schäftsgeheimnissen,  bei  deren  Missachtung  eine  rechtswidrige  Erlangung  beziehungs-
weise  eine  rechtswidrige  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  vor-
liegt (§ 3).  § 4 enthält Rechtfertigungsgründe zu diesen Verboten,  so kann zum  Beispiel je
nach  den  Umständen  des  Einzelfalls. ein  Verstoß  gegen  § 3  bei  der  rechtmäßigen  Aus-
übung   der  Meinungsfreiheit  oder  bei  der  Aufdeckung  eines  Fehlverhaltens  oder  einer
rechtswidrigen Tätigkeit gerechtfertigt sein.

Abschnitt 2  enthält  die  Ansprüche  des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
F]echtsverletzer  bei  einer  rechtswidrigen  Erlangung,  einer  rechtswidrigen  Nutzung  oder
einer  rechtswjdrigen  Of.fenlegung.  Hierzu  zählen  Ansprüche  auf  Beseitigung  und  Unter-
lassung  (§ 5),  Vernichtung,  Herausgabe und  Rückruf (§ 6),  Auskunft  (§ 7)  und Schadens-
ersatz   bei   fahrlässiger   oder   vorsätzlicher   Verletzung   (§ 9).   Werden   Ansprüche   miss-
bräuchlich  geltend  gemacht,  hat  der  Anspruchsgegner  Anspruch  auf  den. Ersatz  der  für
seine  Bechtsverteidigung  erforderlichen  Aufwendungen  (§ 13).  Diese  Ansprüche  verjäh-
ren  nach  den  allgemeinen  Verjährungsvorschriften  des  BGB.  Eine  Sonderverjährungsre-
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gelung wurde nur für den  Herausgabeanspruch  nach  Eintritt der Verjährung  (§  12)  getrof-
fen.

ln  Abschnitt 3  werden   Regelungen-  zum  zivilgerichtlichen  Veriahren  bei   der  Verletzung
von  Geschäftsgeheimnissen  getrdffen.  Der  Rechtsschutz  der  Betroffenen wird  durch  F}e-
gelungen  zur  Geheimhaltung  im  gerichtlichen  Verfahren  in  den  §§  15  bis  18  dauerhaft
verbessert.

Abschnitt 4  enthält die  zuvor  in  den  §§  17  bis  19  UWG  enthaltenen  Strafvorschriften  zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen.

Die  Artikel 2  bis  4  nehmen  die  erforderlichen  Folgeänderungen  in  der  Strafprozesso.rd-
nung (Stpo), dem Gerichtskostengesetz (GKG) und dem UWG vor.

111.          Alternativen

Keine.

Der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  kann weder den  Marktverhaltensregelungen des
UWG  no.ch.den  vollständigen  lmmaterialgüterrechten  wie  zum  Beispiel  dem  Patent-und
Markenrecht  zugeordnet werden.  Unterschiede  zu  de.n  lmmaterialgüterrechten  bestehen
insofern,  als  der  Schutz. von  Geschäftsgeheimnissen  von  der  tatsäc"chen  Geheimhal-
tung  der. Information  abhängt  und  keine  besondere  Qualität  der  lnformationen  für  den
rechtlichen  Schutz  erforderlich  ist.  Von den  reinen  Marktverhaltensregelungen  des  UWG
unterscheidet  sich  der  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  insofern,  als  er  sich  auf  eine
lnformation bezieht, die handelbar ist und regelmäßig wirtschaftlichen Wert besitzt.

Da die Strafvo.rschriften zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen bislang in den  §§ 17 bis
19 UWG geregelt sind, wäre eihe Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 im  UWG selbst
grundsätzlich  denkbar  gewesen.  Die  Richtlinie  (EU), 2016/943  sieht jedoch  differenzierte
Vorschriften.zur  rechtswidrigen  Erlangung,  zur  rechtswidrigen  Nutzung  und  Offenlegung
sowie  zu  den  daraus  resultierenden  Rechtsfolgen  vor,  die  unabhängig  von  einem  Wett-
bewerbsverhältnis   bestehen.   Dies   passt   nicht  zu   den   Marktverhaltensregelungen   des
UWG und würde den Charakter des Gesetzes deutlich verändern. Daher ist die Schaffung
eines neuen Stämmgesetzes die sachgemäße Lösung.

lv.        Gesetzgebu n gskom petenz

Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  für  die  in  Artikel  1   enthaltenen  Regelungen
ergibt  sich  überwiegend  aus  Artikel 73  Absatz 1   Nummer 9  des  Grundgesetzes  (GG  -
gewerblicher  Rechtsschutz).  Für. die  Regelungen  in  Artikel  1  §§  14  bis `21  sowie  Artikel 2
und  Artikel 3  beruht  die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  auf  Artikel 74  Absatz 1
Nummer  1   GG   (Gerichtsverfassung,   gerichtliches   Verfahren).   Für  Artikel  1   § 22  sowie
Artikel 4 ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1  Nummer 1  GG
(Strafrecht).

V.         Vereinbarkeit mit dem  Recht der Europäischen  union  und völkerrechtlichen
Verträgen

Der  Entwurf  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union  und  völkerrechtlichen  Verirägen
vereinbar, die die  Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen  hat.  Er setzt die Vorgaben
der Flichtlinie (EU) 2016/943 und damit Recht der Europäischen  Ünion in nationales  Recht
um.  Der  Entwurf  enthält  in  dem  neuen  Stammgesetz  in  Artikel  1   einige  F`egelungen,  die
nicht  unmittelbar  aus  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  hervorgehen.  Hierzu  zählen  der  An-
spruch  auf  Auskunft  (§ 7),  die  Haftung  des  lnhabers  eines  Unternehmens  (§  11)  sowie

•(h
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Ftegel.ungen   zur   Zuständigkeit   der   Gerichte   (§  14)   und   eine   Härtefallregelung   in   der
Streitwertbegünstiguhg  (§ 21 ).  Diese  Regelu'ngeh  sind `für eih  neues  Stammgesetz  erfor-
derlich  und  in  verwandten  Gesetzen  Wie  dem  UWG,  dem  Patentgesetz  (PatG),  dem  Ur-
heberrechtsgesetz (UrhG) und dem Markengesetz (MarkenG) ebenfalls` enth.alten.

Der Entwurf entspricht auch den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland auf
Grund  von   internationalen   Verträgen   übernommen   hat.   Nach  Artikel 39  Absatz 2  des
Übereinkommens  über  handelsbezogene  Aspekte  der  Rechte  des  geistigen  Eigentums
(BGBl,199411  S.1438,1730  -TRIPS)  müssen  die  Mitgliedstaaten  zur  Sicherung  eines
wirksamen  Schutzes  gegen  den  unlauteren Wettbewerb  ,,nicht  offenbarte  lnformationen"
insofern schützen, als juristische und natürliche Personen verhindern können sollen, dass
lnformation6n,  die  rechtmäßig  unter  ihrer  Kontrolle  stehen,  ohne  ihre  Zustiriimung  auf
eine Art und Wöise erworben oder benutzt werden,  die den anständigen Gepflogenheiten.
in Handel und G.ewerbe widersprechen.

Vl.        Gesetzesfolgen

1.     F]echts-und verwaltungsvereinfachung

Verwaltungsverfahren werden von diesem  Entwuri nicht berührt, da die Durchsetzung des
Schutzes von  Geschäftsgeheimnissen zivilrechtlich  ausgestaltet ist.  Die  F`egelungen zum
Strafverfahren  in Abschnitt 4 entsprechen den bisherigen  Regelungen in den §§  17 bis  19
UWG.

2.    Nachhaltigkeitsaspekte

Der  Entwurf steht  im  Einklang  mit den  Leitgedanken  der  Bundesregierungzur  nachhalti-
gen   Entwicklung   im   Sinne   der   Deutschen   Nachhaltigkeitsstrategie.   Ein   verbesserter
Schutz  von  Geschäftsgeheimn'rssen  stärkt  die  lnnovationsfähigkeit  der  deutschen  Wirt-
schaft  und  folgt  damit  der  Regel  6  des  Nachhaltjgkeitsmanagementsystems.  Durch  die
Ausnahmetatbestände wird gleichzeitig das  Recht auf  lnformationsfreiheit,  die  Pressefrei-
heit  und  das  F}echt  zur  Offe.nbarüng  von  Missständen  klargestellt.  Das  trägt  zur  gesell-
schäftlichen  Teilhabe  der  Bürgerinnen  und  Bürger  und  damit zum  gesellschaftlic.hen  Zu-
§ammenhallr im Sinne der Regel  10 des Nachhaltig-keitsmanagementsystehs bei.

3.    Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die  Gesetzesänderungen  und  ihr Vollzug  führen  weder  bei  Bund  und  Ländern  noch  bei
den Gemeinden zu Mehrausgaben Öder Mindereinnahmen.

4'.     Eriüllungsaufwand

a) Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein  Erfüllungsaufwand.

b) Wirtschaft

Für  Unternehmen,  insbesonder6  kleine  und  mittlere  Unternehmen,  können  aus  der  An-
wendung  der  Vorschriften  zusätzliche .Kosten  entstehen,  da  sie  angemes;ene  Schutz-
maßnahmen  für  ihre  Geschäftsgeheimnisse  treffen  müssen,  um  dem  Schutzbereich  des
Gesetzes  zu  unterfallen,   und  diese  Schutzmaßnahmen  möglicherweise  dokumentieren
müssen.  Allerdings  können  die  Unternehmen  selbst  entscheiden,  ob  sie  den  Schutz  für
ihre  Geschäftsgeheimnisse  mit  den  damit  verbundenen  S6hutzmaßnahmen  wählen.  Der
Zeit-  und  Kostenaufwand  hierfür  kann  nicht  seriös  geschätzt  werden.  Es  können  keine
Erfahrungswerte   aus   existierenden   Verfahren   zur  analo'gen   Schätzung   herangezogen
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werden  Bei  dem  Erfüllungsaufwand  handelt  es  sich  um  einen  einmaligen  Aufwand  zur
Einschätzung,  we.lche  Maßnahmen  zum  Schutz  des  Geschäftsgeheimnisses  erforderlich
sind,  und um einen laufenden Aufwand zur Umsetzung.  Der Aufwand beruht auf einer 1 :1 -
Umsetzung  der  Richtlinie  (EU)  2016/943.  Der  Erfüllungsaufwand  unterfällt  nicht  dem  An-
wendungsbereich der „One in,  one out".-Ftegel.

c) Eriüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

5.    Weitere Kosten

Der   Entwurf  verbessert  den  Schutz  von   Geschäftsgeheimnissen,   indem   zivilrechtliche
Ansprüche ausgebaut werden  und  besondere Geheimhaltungsregelungen  im  zivilgericht-
lichen  Verfahren  bei  der  Verletzung  von   Geschäftsgeheimnissen  vorgesehen  werden.
Dies wird zu einer Mehrbelastung der ordentlichen Gerichte führen.  Mangels Anhaltspunk-
ten,  wie  viele  Ansprüche  wegen  der. Verletzung -von  Geschäftsgeheimnissen  tatsächlich
geltend  g6macht  w6rden,  kann  diese  Mehrbelastung  jedoch  nicht  beziffert  werden.  Die
Länder  erhalten  aber die  Möglichkeit,  dje  Mehrbelastung  besser  aufzufangen,  indem  sie
nach Artikel  1  §  14 Absatz 3 gegebenenfalls die gerichtliche Zuständigkeit konzentrieren.

Kosten für soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch sind keine Auswirkun-
gen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich.

6.    Weitere Gesetzesfolgen

Weitere   Gesetzesfolgen,   insbesondere   verbrauQherpolitische,   gleichstellungspolitische
und demografische Auswirkungen, sind nicht zu erwarten.

Vll.        Befristung; Evaluierung

Der Entwurf sieht zur Umsetzuhg  der  F`ichtlinie  (EU) 201e/943 die Schaffung.eines  neuen
Stammgesetzes vor sowie die sich  daraus  ergebenden Anderungen  bestehender. Geset-
ze.   Das. Stammgesetz  wird   auf   Grund   der   unbefristeten   Geltung   der   Richtlinie   (EU)
2016/943  für  eine  unbestimmte Zeit  erforderlich  sein.  Daher  ist  eine  Befristund  nicht vor-
gesehen.

Eine  Evaluierung  ist  nicht  erforderlich.  Unternehmen  können  selbst  entscheiden,  ob  sie
Maßnahmen  zum  Schutz  ihrer  Geschäftsgeheimnisse  treffen  möchten,  um  dem  Schutz
des  Gesetzes  zu  unterfallen.  Daher  kann  der  hieriür  anfallende  Erfüllungsaufwand  nicht
geschätzt  werden,  auch  weil  di.e  Maßnahmen  abhängig  von  der  Art  des  Geschäftsge-
heimnisses  und  d.es  Unternehmens  sehr  unterschiedli.ch  sein  können.  Eine  Evaluierung
würde  außerdem  nicht  in .einem  angemessenen  Verhältnis  zu  den  daraus  zu  gewinnen-
den  Erkenntnissen  stehen,  da  es  sich  um  die  Umsetzung  von  mindestharmonisierenden
EU-Vorgaben handelt.  Um zu überprüfen, ob ein höheres Schutzniveau angemessen sein`
könnte, wird ein  Erfahrungsaustausch etwa fünf Jahre nach  lnkrafttreten des Gesetzes für
ausreichend erachtet.

(®
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8. Besonderer Teil

Zu Artikel 1  (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen -GeschGehG)

Zu Abschnitt 1  (Allgemeines)

Zu § 1  (Begriffsbestimmungen)

Die  F]egelung  setzt  die  Begriffsbestimmungen  aus  Artike`12  der  Richtlinie  (EU)  2016/943
um.

Zu Nummer 1

Nummer 1   enthält  die  Definition  des  Geschäftsgeheimnisses  und  damit  die  Vorausset-
zung für die Eröffnung des Schutzbereiches der Richtlinie (EU) 2016/943.  Der Begriff des
Geschäftsgeheimnisses  umfasst  den  ebenfalls  in  der  F=ichtlinie  verwendeten  Begriff  des
Know-hows und den  im deutschen  Recht verwendeten  Begriff 'des  Betriebsgeheimnisses,
wenn diese  lnformationen den  in den  Buchstaben a und b aufgestellt`en Voraussetzungen
genügen,  da die  Unterscheidung  keine  praktische  Relevanz besitzt.  Es  kann sich  sowohl
um technisches wie auch um kaufmännisches Wissen handeln.

Die  Definition  des  Geschäftsgeheimnisses  entspricht  der  des  Artikels 39  Absatz 2  des
Übereinkommens  über  handelsbezogene  As,pekte  der  Rechte  des  geistigen  Eigentums
(BGBl.199411 S.-1438,1730 -TRIPS).  Sie entsprich{ im Wesentlichen außerdem der von
der Rechtsprechung zu § 17 UWG alte Fassung entwickelten  Definition des .Geschäftsge-
heimnisses.

Die in den  Buchstaben a un.d b genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen,
um die Definition des GeschäftsgeheiTnrissesmeriülterr --------------- ~--

Zu Buchstabe a

Buchstabe a  nennt  als  Voraussetzung,  dass  die  lnformation  weder  insgesamt  noch  in
ihren  Einzelheiten  den  Personen  in 'den  Kreisen,  die  ü'blicherweise  mit dieser Art von  ln-
formationen  umgehen,  bekannt  oder  ohne  weiteres  zugänglich  ist  und  daher  von  Wirt-
s.chaftlichem  Wert  ist.  Ausgeschlossen  von  der  Definition werden  damit belanglose  lnfor-
mationen  und  die  Eriahrungen  und  Qualifikationen,  die  Beschäftigte  im  Zuge  der  Aus-
übung ihrer üblichen Tätigkeiten erlangen, sowie lnform.ationen, die den  Personenkreisen,
die  üblicherweise  mit  derartigen  lnformationen  umgehen,  generell  bekannt sind  bzw.  die
für sie leicht zugänglich  sind.  Eine  lnformation besitzt wirtschaftlichen Wert, wenn sie  Ejn-
fluss  auf die Wettbewerbsposition  hat  ünd dem  lnhaber bei  Geheimhaltung  einen'Vorteil
verspricht.  Geschützt  sind  daher  auch  Forschungsergebnisse  von  Universitäten,  wenn
diese  am  Wettbewerb  teilnehmen.  Typischerweise  werden  hierzu  zum  Beispiel  Herstel-
lungsverfahren,   Kunden-   und   Lieferantenljsten,   Kosteninformationen,  .Geschäftsstrate-
gien,  Unternehmensdaten,  Marktanalysen,  Prototypen,  Formeln und F]ezepte zählen. Kein
Geschäftsgeheimnis §ind dagegen  lnformationen, bei denen ein Geheimhaltungsinteresse
des lnhabers be§teht, dieser aber nicht am Wettbevyerb teilnimmt.

Zu Buchstab.e b

Buchstabe b fordert angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch den .rechtmäßigen
lnhaber des Geschäftsgeheimnisses nach  Numhier 2. Nach der Definition des Göschäfts-
geheimnisses  zu  §  17  UWG  a[te  Fassung  reichte  dagegen  ein  erkennbarer  subjektiver
Geheimhaltungswille  aus,  der  sich  in  objektiven. Umständen  manifestiert.   Bei  den  vom
lnhaber zu treffenden  angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen' handelt-es sich dage-
gen um eine objektive Voraussetzung, für die der lnhaber im Streitfall beweisbelastet ist.
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Welche  Arten  von  Geheimhaltungsmaßnahmen  konkret  erfolgen  müssen,  hängt von  der
Art des  Geschäftsgeheimnisses  im  Einzelnen  ab.  ln. Betracht  kommen  sowöhl  physisch.e
Zugangsbeschränkungen  und  Vorkehrungen.wie  auch  vertragliche  Sicherunösmechanis-
men.. Bei der Wertung der Angemessenheit der Schutzmaßnahmen können insbesondere
berücksichtigt  werden:  der  Wert  des  Geschäftsgeheimnisses  und  dessen  Entwicklungs-
kosten, die Bedeutung für das  Unternehmen, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in
dem  Unternehmen, die Art der Kennzeichnung der lnformationen und vereinbarte vertrag-
liche Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnern.

Zu Nummer 2   .

§ 1  Nummer 2 enthält die an  die deutsche  Rechtsterminol6gie  angepasste  Definition  des
lnhabers    des    Geschäftsgeheimnisses    aus   Artikel 2    Nummer2    de-r    Richtlinie    (EU)
2016/943.  Inhaber ist jede natürliche 'oder juristische Person, die das Geschäftsgeheimnis
rechtmäßig  erlangt  hat  und zur  Nutzung  und  Offenbarung  bereöhtigt  ist,  sodass  auch  Li-,
zenzinhaber erfasst sind.

Zu Nummer 3

§  1   Nummer 3  enthält  die  Definition  des  Rechtsverletzers  und  setzt  Artikel 2 Nummer 3
der  Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Rechtsverletzer  ist  nur  derjenige,  der  öegen  § 3  ver-
stößt,  ein Verstoß gegen  Normen aus anderen Gesetzen fällt nicht unter die  Def inition.

Zu Nummer 4

§  1   Nummer 4  enthält  die  Definition  des  rechtsverletzenden  Produkts  aus  Artikel 2  Num-
mer 4  der  Richtlinie  (EU)  2016/943.   Ein  rechtsverletzendes   Produkt  kann  im   Einzelfall
nicht  vorliegen,  wenn  es  nur  in  geringem  Umfang  auf  rechtswidrig  erlangten,  genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beruht.

Zu § 2 (Erlaubte Handlungen)

§ 2  enthält  Fallgruppen,  in  denen  die  Erlangung,  Nutzung  oder  Offen`egung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses erlaubt ist.  Die Vorschrift setzt Artikel 3 der  Richtlinie  (EU)  2016/943
um. Anders  als  in  der  Richtlinie  (EU)  2016/943 wird der  Begriff der  Erlangung .anstatt des
Erwerbs  verwendet,  da  über  den  rechtsgeschäftlichen  Erwerb  hinaLis  jegliche  Kenntnis-
nahme  eines  Geschäftsgeheimnisses  in  dem  Sinne  erfasst  werden  soll,  dass  faktisch
darüber verfüdt werden  kann.  Da's  beinhaltet  eine aktive  Kenntnisnahme  des  Geschäfts-
geheimnisses  oder  bei  in  Geg6nständen  verkörperten  Geschäftsgeheimnissen  ein  An-
sichbringen des Gegenstands.

Zu Absatz 1

Absatz 1   legt  den  Grundsatz  fest,  dass  ein  Geschäftsgeheimnis  durch  ein  Gesetz,  auf
Grund  eines  Gesetzes  öder durch  Rechtsdeschäft erlangt,  genutzt  oder offengelegt wer-
den darf.  Die Vorschrift stellt insbesondere klar, dass Sonderregelungen zu  Geschäftsge-
heimnissen  in  anderen  Gesetzen  vorgehen.  Dies  betrifft  unter  anderem  Vorschriften  zu
lnformations-   und   Unterrichtungsrechten  von   betrieblichen   lnteressenvertretungen   (vgl.
Erwägungsgrund  18 der Richtlinie).

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1  dari ein Geschäftsgeheimnis durch eine eigenständige  Ent-
deckung  oder  Schöpfung  erlangt  werden.  Somit  kann  es  im  Fall  der  parallelen  Entde-
ckung  oder  Schöpfung  mehrere  lnhaber  ein  und  desselben  Geschäftsgeheimnisses  ge-
ben.  Die  Regelung  drückt aus,  dass keine  Exklusivrechte an  als Geschäftsgeheimnis ge-
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schützten   lnformationen   begründet  werden  sollen.  Auch   im   Urheberrecht  existiert  die
Möglichkeit der Doppelschöpfung.

Zu Nummer 2

Nach   § 2  Absatz2   Nummer2  dari   ein   Geschäftsgeheimnis   ebenfalls   erlangt  werden
durch  Beobachtung,  Untersuchung,  Rückbau  oder  Testen  eines  Produkts  oder  Gegen-
standes in zwei  Fällen:  Entweder wenn dieses öffentlich veriügbär gemacht wurde (Buch-
stabe a) oder wenn das Produkt oder der Gegenstand sich im rechtmäßigen 86sitz desje-
nigen  befindet,.  der  es  beobachtet,  testet,  untersucht  oder  rückbaut  und  dieser  keiner
Pflicht zur Beschränkung` der  Erlangung  des  Geschäftsgeheimnisses  unterliegt  (Buchsta-
be b).

Damit wird die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus  Frodukten selbst (das so
genannte  „Reverse  Engineerjng")  grundsätzlich  zulässjg.   Der  Vorschrift  liegt  wie  Num-
mer 1  die  Wertu`ng  zugrunde,  dass  keine  Exklusivrechte  an  als  Geschäftsgeheimnis  ge-
schützten'  [nformationen  begründet  werden  sollen.  Bisher  ging  die  Rechtspr'echung  für
den  Fall,  dass  ein  Geschäftsgeheimnis  über eine  Untersuchung  des  in  Verkehr gebrach-
ten Produkts erschlossen werden konnte, nur dann von einer Offenkundigkeit der lnforma-
tionen   und  damit  nicht  von   einem   gesch.ützten   Geschäftsgeheimnis  aus,  wenn  jeder
Fachmann  ohne  grö,ßeren  Zeit-,  Arbeits-  und  Kostenaufwand  zur  Ableitung  in  der  Lage
wäre.  § 2 Absatz 1  Satz 2  Nuhmer 2  erweitert  demnach  die  Möglichkeiten  zum  F]everse
Engineering.  Diesem  können  jedoch  weiterhin  immaterialgüt'errechtliche  oder  lauterkeits-
rechtliche Schranken entgegenstehen.

Zu Buchstabe a

lJnbeschränkt zulässig  ist ein  F]everse  Engineering  bei  Produkten, die öffentlich veriügbar
gemacht wurden.  Dies  umfasst frei  auf dem  Markt erhältliche  Produkte.  Unabhängig vom
GeschGehG  besteht jedoch  weiterhin  ein  lauterkeitsrechtlicher  Schutz,  zum  Beispiel  vor
Herkunftstäuschung und Rufausbeutung.nach § 4 Nummer 3 UWG.

Zu Buchstabe b

B'uchstabe b  betrifft  Fälle,  in  denen  die  Produkte  oder Gegenstände,  die  einem  Reverse
Engineering  unterzogen wurden,  nicht öffentlich verfügbar gemacht wurden, sondern zum
Beispiel einem Vertragspartner zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurden.  ln diesem  Fall
ist ein  F]everse  Engineerjng  nur zulässig,  wenn  der  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses
dem  Vertragspartner  nicht  vertraglich  untersagt  hat,  das  Geschäftsgeheimnis  durch  Re-
verse Engineering zu erlange.n.  Dem  [nhaber des Geschäftsgeheimnisses wird in solchen
Fällen damit anheimgestellt,  die  Möglichkeit zum  Reverse  Engineering vertraglich  auszu-
schließen und so eine rechtmäßige Erlangund des Geschäftsgeheimnisses zu verhindern.

Zu Nummer 3

Nach  § 2  Absatz 2   Nummer 3  dari  ein  Geschäftsgeheimnis  ebenfalls  erlangt  werden,
wenn  Arbe'itnehmer  oder  Arbeitnehmörvenretung  dadurch  ihr  Recht.auf  lnformation  und
Anhörung  bzw.  auf  Mitwirkung  und  Mitbestimmung  in  Anspruch  nehmen.  Däraus  folgt,
dass die  Beteiligundsrechte der Arbeitnehmervertretungen  nicht mit dem  Hinweis  auf das
Vorliegen  von  Geschäftsgeheimnissen  eingeschränkt werden  können.  Hiervon  unabhän-
gig  können jedoch  arbeitsrechtliche Geheimhaltungsverpflichtungen  bestehen.  Die  Rege-
lung  entspricht der derzeitigen  Rechtslage  und entfaltet daher lediglich  klarstellende Wir-
kung.  .
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Zu § 3 (Hahdlungsverbote)

§ 3 enthält einen  Katalog von  Handlungsverboten,  bei deren  Missachtung  eine rechtswid-
rige  Erlangung  oder  eine  rechtswidrige  Nutzung  oder Offenlögung  vorliegt.  Die  Vorschrift
setzt Artikel 4 Absatz  1  bis 5 der Richtlinie  (EU) 2`016/943  um.

Die  Festlegung  eines  Katalogs  von  Handlungsvörboten  verdeutlicht,  dass  Geschäftsge-
heimnisse  nicht gegen jede  Benutzung  durch  Dritte  ohne  Zustimmung  des  lnhabers  des
Geschäftsgeheimnisses  geschützt werden,  sondern  nur gegen.bestimmte  unlautere  Ver-
haltensweisen.  Dies  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  es  sich  bei  Geschäftsgeheim-
nissen  zwar  in  gewisser  Weise  um  lmmaterialgüterrechte  handelt,  aber  anders  als  bei
Patenten,  Marken  und  Urheberrechten  keine  subjektiven  Ausschließlichkeits-  und  Aus-
schließungsrechte vorliegen' können, weil der rechtliche Schutz allein von  der Geheimhal-
tung  der  lnformation  abhängt  und  nicht  von  anderen  Voraussetzungen  wie` einer  Eintra-
gung oder einer besonderen Schöpfungshöhe.  Um  lnnnövation und Wettbewerb weiterhin
zu  ermöglichen,  werden  daher Geschäftsgeheimnisse nicht völlig  der Gemeinfreiheit ent-
zogen und ihrem  lnhaber mit Wirkung gegenüber jedermann zugeordnet, sondern es wird
lediglic'h ein best6hender Zustand rechtlich abgesichert.

Zu Absatz 1

Absatz 1  legt Fälle fest,  in deneh die  Erlangung  eines Geschäftsgeheimniss`es  unzulässig
ist.

Zu Nummer 1

Nach.Nummer 1  ist die  Erlangung eines Geschäftsgeheimnisses durch bestimmte Verhal-
tensweisen  unzulässig.  Hierbei  handelt es sich  um den  unbefugten Zugang zu  Dokumen-
ten,  Gegenständen,  Materialien,  Stoffen  oder elektronischen  Dateien,  die das  Geschäfts-
geheimnis enthalten ode.r aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten läs'st, oder um
die  unbefugte  Aneignung  oder das  unbefugte  Kopieren von  derartigen  Dokumenten,  Ge-
genständen,  Materialien,  Stoffen  oder  elektronischen  Dateien.  Die  Dokumente,  Gegen-
stände,  Materialien,  Stoffe  oder elektronischen  Dateien  müssen  sich  außerdem  im  recht-
mäßigen  Besitz des  lnhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden.  Die  Erlangung selbst
ist nicht unzulässig, wenn der Handelnde befugt.en Zugang zum  Geschäftsgeheimnis  hat-
te oder dieses kopieren  oder sich  aneignen durfte,  zum  Beispiel weil  er im  F]ahmen'eines
Beschäftigungsverhältnisses   Zugriff   auf   das   Geschäftsgeheimnis   hat.   Bei   einem   Ge-
brauch oder einer Weitergabe eines dermaßen erworbenen Geschäftsgeheimnisses kann
jedoch eine unzulässige Nutzung oder Offönlegung nach Absatz 2 vorliegen.

Zu Nummer 2

Nummer 2  enthält  einen  an  die  deutsche  Rechtsterminologie  angepassten  Auffangtatbe-
stand, der jede Art von  unlauterem  Geschäftsgebaren als  unzulässig  einstuft.  Dieser offe-
ne  Tatbestand  trägt  dem  Um§tand  Rechnung,  dass  im  GeschGehG  nicht  äbschließend
alle  Handlunge.n  festgelegt  werden  können,  in  denen  eine  Erlangung  unzulässig  ist.  Die
vorgesehene   Ubernahme   der  Terminologie   der   lauterkeitsrechtlichen   Generalklauseln
ermöglicht hierbei  eine  interessengerechte  Bewertung  anhand  der  Umstände des jeweili-
gen  Einzelfalls.

`.Zur  Auslegung  herangezogen  werde`n  kann  FUßnote  10  zu  Artikel 39  Absatz 2  TRIPS.

Diese definiert den  Erwerb,  die  Nutzung  oder die Offenbarung von  geschützten  lnformati-
onen  an  Dritte  auf  „eine  Weise,  die .den  anständigen  Gepflogenheiten  in  Handel  und  Ge-
werbe  zuwiderläuft"  derart,  dass  sie  zumindest  Handlungen  wie  Vertragsbruch,  Vertrau-
ensbruch  und  Verleitung  umfasst  und  den  Erwerb  njcht  offenbarter  lnformationen  durch
Dritte  einschließt,  die wussten  oder grob fahrlässig  nicht wussten,  dass  solche  Handlun-

` gen beim  Erwerb eine  Rolle spielten.
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Zu Absatz 2

Absatz 2  Iegt. Fälle fest,` in denen  die  Nutzung  od6r Offenlegung  eines Geschäftsgeheim-
nisses unzulässig  ist.

Nutzung  ist jede  Verwendung  des  Geschäftsgeheimnisses,  solange  es  sich  nicht  um  Of-
fenlegung  handelt.  Offenlegung  bedeutet  die  Eröffnung  des  Geschäftsgeheimnisses  ge-
genüber Dritten,  nicht notwendigerweise der Öffentlichkeit. .

Zu Nummer 1

Nach  Nummer 1  ist die  Nutzung  oder die Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  un-
zulässig, wenn bereits die Erlangung des Geschäftsgeheimnisses wegen eines Verstoßes
gegen   Absatz l    Nummer l    (Buchstabe   a)   oder   Absatz l    Nummer2   (B.uchstabe   b)
rechtswidrig  ist.

Zu Nummer 2

Die  Nutzung  ist nach  Nummer 2  unzulässig, wenn  die das Geschäftsgeheimnis  nutzende
oder  offenlegende  Person  gegen  eine  vertragliche  oder  sonstige  Verpflichtung  zur  Be-
schränkung  der  Nutzung  des  Geschäftsgeheimnisses verstößt.  Das  betrifft  insbesondere
Fälle,  in  denen  der  Zugang  zu  den  Geschäftsgeheimnissen  nach  Absatz 1   Nummer 1
befugt erfoldt war. und somit keine rechtswidrige Erlangung vorliegt.

Eine  solche  Befugnis  zum  Zugahg  zu  Geschäftsgeheimnissen  wird  in  der  Regel  bei .Be-
schäftigten  gegeben  sein.  Diese  können  bei  `der  N.utzung  oder  Offenlegung  ?ines  Ge-
schäf.tsgeheimnisses jedoch  gegen  vertragliche  Pflichten  verstoßen.  lm  Arbeitsverhältnis
sind  Geheimhaltung  und  Loyalität  grundsätzlich  vertragliche  Verpflichtungen  des  Arb.eit-
nehmers.

Zu Nummer 3

Die  Offenlegung  ist  na.ch  Nummer 3  ebenfalls  unzulässig,  wenn  die  das  Geschäftsge-
heimnis   nutzende   oder  offenlegende   Person   gegen  eine  Vertraulichkeitsvereinbarung
oder  eine  sonstige  Verpflichtung  verstößt,  das  Geschäftsgeheimnis  nicht  offenzulegen.
Das  betrifft  insbesondere  Fälle,  in  denen  eine  Person  befugt  war,  Zugang  zu  den  Ge-
schäftsgeheimnissen  riach  Absatz 1   Nummer 1  zu  haben  und  somit k6ine  rechtswidrige
Erlangung  vorliegt.   Unter  eine  Vertraulichkeitsvereinbarung  fällt  auch  die  Verpflichtung
von Arbeitnehmern im Arbeitsverhältnis zu Geheimhaltung und Loyarität.

Zu Absatz 3

Absatz 3  zielt  auf Situationen,  in  denen  die  Person,  die das  Geschäftsgeheimnis  erlangt,
nutzt  oder  offenlegt,  selbst  keinen  Verstoß  gegen  Absatz 2  begangen  hat,  zum  Beispiel
weil sie das  Geschäftsgeheimnis von  einem  Dritten  erhalten  hat.  ln  diesen  Fällen  kommt
es darauf an,  ob sie wusste oder fahrläss.ig nicht wusste,  dass sie das Geschäftsgeheim-
nis  über  eine  andere  Person. oder  mehrere  andere  Personen  erlangt  hat,  die  das  Ge-
schäftsgeheimnis  rechtswidrig  erlangt  oder  rechtswidrig  genutzt  oder  es  offengelegt  ha-
ben.  Es reicht aus,  dass bej  einer .Weitergabe des Geschäftsgeheimnisses über mehrere
Personen eine andere Person in der Kette gegen Absatz 2 verstoßen hat und der oder die
Handelnde das wusste oder hätte wissen können. Satz 2 stellt klar,  dass die Herstellung,
das Anbieten,  das. Inverkehrbringen,  die  Einfuhr und  Ausfuhr sowie die  Lagerung  rechts-
verletzender Produkte Formen .der Nutzung darstellen.

Zu § 4 (Rechtfertigungsgründe)

§ 4 enthält  Fallgruppen,  in denen die  Erlangung,  die  Nutzung  oder die Offenlegung  eines
Geschäftsgeheimnisses  gerechtfertigt  sind,  wenn  dies  zum  Schutz  eines  berechtigten
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lnteresses  erförderlich  ist.   lst  die  Handlung  im   Einzelfall  gerechtfertigt,  sind  die  in  Ab-
schnitt 2 aufgezählten Ansprüche ausgeschlossen.  Die Vorschrift .setzt Artikel 5 der Richt-
linie  (EU)  2016/943  um  und  berücksichtigt,  d.ass der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen
nicht absolut sein kann und im  Einzelfall hinter Belangen des AIlgemeinwohls zurücktreten
muss.  Berechtigtes  lnteresse kann jedes von der F]echtsordnung gebilligte lnteresse sein.
Es umfasst auch  lnteressen wirtschaftlicher oder ideeller Art, wenn diese von der Rechts-
ordnung   gebilligt  werden.   Eine  Abwägung   mit  den   lnteressen   des   lnhabers   des   Ge-
schäftsgeheimnisses  ist in Artikel 5 der  Richtlinie  (E.U)  2016/943  nicht ausdrücklich vorge-
sehen,  kann  aber  über  den  Begriff  des  berechtigten  lnteresses  im  Einzelfall  zur  Sicher-
stellung  der  Verhältnismäßigkeit  eriolgen.  Dies  entspricht  dem  Erwägungsgrund 21   der
F`ichtlinie   (EU)   2016/943   und  den   allgemein6n  Grundsätzen  des   Unionsrechts.   § 4  jst
auch anwendbar auf die Strafvorschrift des § 22.

Zu Nummer 1

Nach  Nummer 1  ist die  Erlangung,  die  Nutzung oder die Offenlegung  eines Geschäftsge-
heimnisses zur rechtmäßigen Ausübung des  Rechts auf freie  Meinungsäußerung  und der
lnformationsfreiheit gemäß der Charta der Grundrechte der Europäischen  Union zulässig,
einschließlich  der  Achtung  der  Frejheit  und  der  Pluralität  der  Medien.  Die  Vorschrift  soll
insbeson`dere den  investigativen Journalismus und den  Schutz von jo'urnalistischen  Quel-
len schützen.  Durch die Verweisung  auf die Vorschriften  der Charta der Grundrechte der
Europäischen  Union.wird  diese  insgesamt  und  nicht  nur  dessen  Artikel  11   in iBezug  ge-
nommen.  Das.bedeutet,  da§s  neben  dem  Grundrecht auch  die  in  der  Charta  geregelten
Schrankenbestimmung?n  zur  Anwendung  kömmen.  Es 'reicht  daher  nicht  aus,  sich  auf
das  Grundröcht  lediglich  zu  berufen,  sondern  dessen  Ausübung  muss  im   Einzelfall  in
Übereinstimmung mit den Vorgabeh der. Charta erfolgen.

Nach  den  Vorgaben  des  Artikels 52  Absatz 1  der  Charta  der  Grundrechte  der  EuropäiT
schen  Union  müssen  Einschränkungen  der  ih  der  Charta  enthaltenen  Gründrechte  den
Wesensgehalt der garantierten  Rechte achten  und  dürfen  unter Wahrung  des  Grundsat-
zes  der  Verhältnismäßigkeit  nur  aus  Gründen  des  Gemeinwohls  oder  zum  Schutz  der
Rechte  und  Freiheiten  anderer  vorgenommen  werden.  Naöh  Artikel 52  Absatz 3  Satz-1
der Charia sind  hierbei  auch  die  Vorgaben  des Artikels  10  der  Europäischen  Menschen-
rechtskonvention zu beachten.  Das bedeutet, dass Einschränkur`gen der Meinung.sfreiheit
zum Schutz der Rechte der lnhaber von Geschäftsgeheimnissen erforderlich sein müssen
und  im  Einzelfall  eine  Abwägung der entgegenstehenden  Grundrechte  des  lnhabers  des
Geschäftsgeheimnisses  mit  der  wertsetzenden  Bedeutung  der  Meinungsfreiheit  im  frei-
heitlichen und demokratischen  Rechtsstaat vorzunehmen  ist. Gleiches gilt für die Achtung
der Freiheit und der Pluralität der Medien.

Zu Nummer 2

Die  Erlangung,  die. Nutzung  oder.die  Offenlegung  eines  GeschäftsgeheirTmisses  ist  nach
Nummer 2  ebenfalls  gerechtfertigt,   um   eine  rechtswidrige   Handlung   oder  ein   anderes
Fehlverhalten  aufzudecken.  Voraussetzung  ist,  dass  die  das  Geschäftsgeheimnis  aufde-
ckende  Person  in  der  Absicht  gehandelt  hat,  das  allgemeine  öffentliche  lnteresse  zu
schützen.  Die Vorschrift dient dem  Schutz der so genannten Whistleblower und stellt klar,
dass   auch   die   Erlangung,   die   Nutzung   und   die  Offenlegung   von .lnformationen   über
rechtswidrige  Händiungen  und  anderes  Fer`iverhaiten  .unter  den  genannten  Vorausset-
zungen gerechtfertigt sind.

Der  Begriff des  Fehlverhaltens  umfasst über das  rechtswidrige Verhalten  riinaus  Aktivitä-
ten, die ein unethisches Verhalten darstellen,  aber nicht notwendigerweise gegen  F{echts-
vorschriften  verstoßen.  Ein  Beispiel  hierfür  könnten  Auslandsaktivitäten  eines  Unterneh-
mens sein, die in den betreffenden  Ländern nicht rechtswidrig sind,  aber dennoch von der
Öffentlichkeit  als  Fehlverhalten  gesehen  werden  körmten,  wie  zum  Beispiel  Kinderarbeit
od.er  gesundheits-  oder  umweltschädliche  Produktionsbedingungen.  Auch  die  systemati-
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sche und unredliche  Umgehung von Steuertatbeständen wird in der öffentlichen  Diskussi-
on häufig'als unethisches Verhalten angesehen.

Die  F]echtfertigung  nach  Nummer 2 erfordert subjektiv,  dass die das Geschäftsgeheimnis
offenlegende   Person   in   der  Absicht  hand6It,   das   allgemeine   öffentliche   lnteresse  zu
schützen.  Die  o`ffenlegende  Person  muss  mit  dem  Motiv  handeln,  die  Öffentlichkeit  auf
einen  Missstand  .hinzuweisen,  um  zu  einer  gesellschaftlichen  Veränderung  beizutragen.
Ausgeschlossen  sind  damit  zum  Bejspiel  die  Nutzüng  des  Geschäftsgeheimnisses  als
Druckmiftel  oder  eine Offenbarung  des  Geschäftsgeheimnisses  aus  Rache.  Die  Absicht,
das  allgemeine  öffentliche  lnteresse  zu  schützön,  muss  dabei  das  dominierende,  nicht
jedoch das äusschließliche Motiv seim  Es handeit sich um ein subjektives Motiv, das aber
im  Rahmen eines gerichtlich6n Veriahrens einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden
kann.

Zu Nummer 3

A;beitnehmer haben das  Recht,  ihre Arbeitnehmervertretung zu  kontaktieren.  Es  ist mög-
Iich,  dass  sie  in  diesem  Zusammenhang  Geschäftsgeheimnisse  offenlegen  bzw.  nutzen.
GleiQhzeitig   kann  die  Arbeitnehmervertretung   durch   diesen   Vorgang   ein  Geschäftsge-
heimnis erlangen.

Daher  prMlegiert  Nummer 3  die  Erlangung,  die  Nutzung  oder die  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses  im   Rahmen  der  Offenlegung  gegenüber  der  A'rbeitnehmervertre-
tung,  soweit die  Offenlegung  erforderlich war,  damit die Arbeitnehmervertretung  ihre Auf-`
gaben  erfül'len  kann.  Die  F=egelung  dient dem  Schutz  von  Arbeitnehmern,  die  sich  mit ei-
nem  Geschäftsgeheimnis  an  die  Arbeitnehmervertretung  wenden,  damit  die  Arbeitneh-
mervertretung   ihre   rechtmäßigen   Aufgaben   erfüllen   kann.   Gleichzeitig   dient   sie   dem
Schutz der Arbeitnehrriervertretung, die auf diesem Weg ein Geschäftsgeheimnis erlangt.

Zu Abschnitt 2 (Ansprüche bei F}echtsverletzungen)

Zu § 5 (Beseitigung und Unterlassung)

.§ 5  Satz 1   gibt ,dem   lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  einen  An;pruch  gegen  den
F]echtsverletzer auf  Beseitigung  der  Beeinträchtigung,  bei Wiederholungsgefahr  und Ge-
fahr der erstmaligen  Begehung  auf  Unterlassung.  Der Anspruch  unterliegt  nach  §.8 dem
Vorbehalt  der  Verhältnismäßigkeit  im   Einzelfall.  Die  Vorschrift  setzt  Anikel  12  Absatz 1
der  Flichtlinie  (EU)  2016/94.3  um  und  entspricht. Vorschriften  wie  § 8  Absatz  1   UWG,  § 97
Absatz 1   UrhG  und  § 42 Absatz 1  .des  Designgesetzes  (DesignG).  Für Voraussetzungön
und  Umfang  des Anspruchs kann  unter Berücksichtigung der Unterschiede der jeweiligen
Schutzrechte  auf  F]echtsprechung  und  Literatur  zu  diesen  Vorschriften  zurückgegriffen
werden.

Ejn  Verschulden  ist  nicht  erforderlich.  Allerdings  ist  hierbei  zu  berücksichtigen,  dass  be-
reits  bei  der  Frage,  ob  eine  rechtswidrige  Handlung  wegen  eines  Verstoßes  gegen  § 3
Absatz 3 vorliegt, subjektive Elemente berücksichtigt werden.

Der  Beseitigungsanspruch  richtet  sich  auf  die  Abwehr  einer  bereits  eingetretenen,  fort-
währenden  Beeinträchtigung.  Die  Form  der  Beseitigung  hängt von  der Art der jeweiligeh
rechtswidrigen  Handlung  ab.  Der Ansprüch auf Beseitigung  kann entsprechend Artikel  12
Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 auch dadurch erfüllt werden, .dass .aus
einem  rechtsverletzenden  Produkt  einzelne,  die  F]echtsverletzung  begründende  Kompo-
nenten  entfernt werden.  Diese`Form  des  Beseitigungsanspruchs stellt eine mildere Abhil-
femaßnahme  dar  als  die  Vernichtung  des  rechtsverletzenden  Produkts  oder der  F}ückruf
nach  § 6.  Eine  wegen  eines  Verstoßes gegen  § 3  rechtswidrige  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses  kann  zum  Beispiel  dadurch  beseitigt werden,  dass  eine  Publikation
zurückgerufen  wird,  in  der  das  Geschäftsgeheimnis  offenban  wird,  oder  eine  entspre-
chende Offenlegung auf einer lnternet.seite beseitigt wird.
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Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist nach Satz 1  eine Wiederholungsgefahr.
Diese ist durch  eine bereits begangene Ftechtsverletzung  grunds`ätzlich  indiziert.  Sie kann
entfallen,  wenn  der  F]echtsverletzer  eihe  strafbewehrte  Un.terlassungserklärung   abgibt.
Nach Satz 2 besteht der Unterlassungsanspruch auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung
erstmals droht. Voraussetzung hierfür ist eine Erstbegehungsgefahr. .

Zu § 6 (Vernichtung; Herausgabe;. Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt)

§ 6 enthält die Ansprüche des  lnhabers eines. Geschäftsgeheimnisses gegen den F]echts-
verletzer  auf  Vernichtun`g,  Herausgabe,  Rückruf,  Entfernung  und  Marktrücknahme.  Ver-
öleighbare  Vorschriften  existieren  mit  § 98  UrhG,  § 43  DesignG,  § 140a  Absatz 2  PatG
und § 18 Absatz 2 MarkenG.  Die A.nsp.rüche unterliegen nach § 8 dem Vorbehalt der Ver-
hältnismäßigkeit im  Einzelfall.

Zu Nummer 1

Nummer 1  enthält  den  Anspruch  des  lnhabers  eines  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
F`echtsverletzer   auf  Vernichtung   oder`  Herausgabe  der  im   Besitz   oder  Eigentum   des
F]echtsverletzers  befindlichen  Dokumente,  Gegenstände,  Materialien,  Stoffe oder elektro-
nischen  Dateien,  die  das  Geschäftsgeheimnis  enthalten  oder  verkörpern.  Er  setzt  Arti-
kel  12 Absatz  1  Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

D6r Ansbruch  richtet sich  damit auf die  Gegenstände,  in  denen  das  Geschäftsgeheimnis
selbst enthalten oder verkörpert ist.  Der Anspruch setzt kein Verschulden vQraus. Voraus-
setzung  ist  allerdings,  dass  sich  die  Gegenstände  im  Besitz  oder  Eigentum  des  Rechts-
verletzers befinden.  Unter die Vernichtung fällt bei elektronischen  Dateien die Vernichtung
sämtlicher eventuell vorhandener Kopien.

Zu Nummer 2

Nummer 2  enthält  deh  Anspruch  des  lnhabers  eines  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
Rechtsverletzer  äuf  Rückruf  der  rechtsverletzenden  Produkte.   Die  Vorschrift  setzt  Arti-
kei i 2 Absätz 2 Buchstabe a der Richtiinie (EU) 20i 6/943 um.

F`echtsverletzende   Produkte   sind   nach   § 1    Nummer4   Produkte,   deren   Konzeption,
Merkmale,  Funktionsweise,  Herstellungsprozess  oder  Marketing  in  erheblichem  Umfang
auf rechtswidrig erworbenen, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen  beru-
hen.  Der  Anspruch  auf  Entfernuno  umfasst  alle  rechtlich  zulässigen  Methoden.  Für.die
Ansprüche,auf  Entfernung  und Vernichtung reicht aus, dass der  Rechtsverletzer eine fak-
tische Verfügungsgewalt über die rechtsverletzenden Produkte besitzt.

Zu Nummer 3

Nummer 3  enthält den  Anspruch  des  lnhabers eines  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
Rechtsverletzer auf dauerhafte  Entfernung der rechtsverletzenden  Produkte aus den Ver-
triebswegen.  Dass  auch  die  dauerhafte  Entfernung  der  rechtsverletzenden  Produkte  als
Unterfall  der Marktrücknahme  in  Betracht kommt,  geht aus Artikel  12 Ab.satz 3 der Richtli-
nie (EU) 2016/943 hervor.

Zu Nummer 4`

Nummer 4  enthält  den  Anspruch  des  lnhabers.eines  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den
Rechtsverletzer  auf  Vernichtung  der  rechtsverletzenden   Produkte.   Der  Anspruch  setzt
Artikel  12 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 um.
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Zu Nummer 5

Mit  dem  Anspruch  auf  Marktrücknahme  nach  Nummer 5  wird  Artikel  12  Absatz 2  Buch-
stabe ö der  Richtlinie  (EU)  2016/943  umgesetzt.  Der Anspruch  besteht  nur  unter der Vo-
raussetzuhg,` daLss der Schutz des in  Frage stehenden Geschäftsgeheimnisses durch das
im Vergleich zur Vernichtung mildere Mittel der Marktrücknahme nicht beeint,rächtigt wird.

Zu § 7 (Auskunft über rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz)

Die Vorschrift enthält den Anspruch des  lnhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den
F}echtsverletzer   auf   Auskunft.    Der   Anspruch   ist   zwar   nicht   von   der   Richtlinie   (EU)
2016/943  vordegeben,  dient  aber dem  effektiven  Schutz des  lnhabers  des  Geschäftsge-
heimnisses.  Einen  entsprechendön  Anspruch  enthalten  auch  §  19  MarkenG  und  §  101
UrhG.  Diese  Vorschriften  enthalten  allördings  auch  einen  Anspruch  gegenüber  Dritten.
Dieser  ist  angesichts  der  Tatsache,  dass  es  sich  bei  Geschäftsgeheimnissen  nicht  um
lmmaterialgüter`rechte handelt,  jn` § 7 nicht vorgesehen.

Zu Absatz 1   .

Nach  Absatz 1   hat  der  lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  gegen  den  Rechtsverletzer
einen  Anspruch  auf  Auskunft  über  die  Herkunft  und  den  Vertriebsweg  der  rechtsverlet-
zenden  Produkte.  Der Anspruch  unterliegt  nach  § 8 dem  Vorbehalt der Verhältnismäßig-
keit im  Einzelfall.

Zu Absatz 2

Absatz 2  sieht  mit  der  Schadensersätzpfljcht  des  Rechtsverletzers  Sanktionen  bei  fal-
scher oder unvollständiger Auskunftserteilung vor.  Ein'e verglei6hbare Vorschrift enthalten
§` 101  Absatz 5  UrhG  und §  19 Absatz 5 MarkenG.

Zu § 8 (Anspruchsausschluss bei Unverhältnismäßigkeit)

§ 8 schließt Ar`sprüche  nach  den  §§ 5`bis  7 Absatz i  äus,  wenn  die  Rechtsfolge  im  Ein-
zelfall  unverhältnismäßig  ist,  und  setzt  Artikel  13  Absatz `1   der  Richtlinie  (EU)  2016/943
um.  Eine vergleichbare Regölung  enthält § 98 Absatz \4 UrhG.

Obwohl  § 7  nicht von  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  vorgegeben  ist,  ist  eine  Einbeziehung
des  Auskunftsanspruchs  unter  den .Vorbehalt  der  Verhältnismäßigkeit  sachgemäß,  da
auch  eine  Auskunftsverpflichtung  den  Verpflichteten  im   Einzelfall  stark  beeinträchtigen
kann.

§ 8 zählt Kriterien  auf,  die bei  der  Beurteilung  der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt wer-
den müss.en.  Die Aufzählun,g ist nicht abschließend; die Berücksichtigung anderer berech-
tigter lnteressen  ist daher möglich.

Zu Nummer 1

Besitzt  das  Geschäftsgeheimnis  nur  einen  geringen  Wert,  kann  dies  im  Ejnzelfall  dazu
führen,  dass  umfangreiche oder kostspjelige  Rückrufmaßnahmen  als  unang6messen  be-
urteilt werden.

Zu Nummer 2
'

Trifft der  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses" geringfügige  Maßnahmen zum Schutz
des  Geschäftsgehöimnisses,  kann  dies  im  Einzelfall.ebenfalls  zur  Unverhältnismäßigkeit
der Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz 1  führen.
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Zu Nummer 3

Nummer 3  ermöglicht  eine  Berücksichtigung  subjektiver  Kompon'enten  beim  Rechtsver-
letzer.  So`kann zum  Beispiel eine fahrlässige  Unken.ntnis der rechtswidrigen  Nutzung  des
Geschäftsgeheimnisses  dazu  führen,  dass  umfangreiche  Qder  kostspielige  F`ückrufmaß-
nahmen als unangemessen beurteilt werden können.

Zu Nummer 4

Nach  Nummer 4  können  auch  die  Folgen  der  rechtswidrigen  Nutzung  oder  Offenlegung
des Geschäftsgeheimnisses berücksichtigt werden.

Zu Nummer 5

Nummer 5 verweist auf eine allgemeine Abwägung  zwischen den berechtigten  lnteressen
des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  und  den  berechtigten  lnteress'en  des  F]echts-
verletzers  sowje  den  Auswirkungen,  die  die  Eriüllung  der  Ansprüche  für  beide  haben
könnte.   Hierbei   kann  jedes  von   der   Rechtsordnung  gebilligte   lnteresse   berücksichtigt
werden,  auch solche wirtschaftlicher und ideeller Art.

Zu Nummer 6

Nummer 6 verweist  auf die  berechtigten  lnt6ressen  Dritter.  Bei  der Verhältnismäßigkeits-
prüfung  des  Umfangs der Ansprüche aus den .§§ 5  bis 7 Absatz 1  -kann zum  Beispiel  be-
rücksichtigt  werden,  wenn  Dritte  auf  die  rechtsverletzenden  Pro.dukte  angewiesen  sind
oder dass ein Dritter Besitzer der im Eigentum des  F]echtsverletzers stehenden Ware is,t.

Zu Nummer 7

Das  öffentliche  lnteresse  umfasst  neben  dem  grundsätzlichen  lnteresse  an  der  Herstel-
lung  eines rechtskonformen Zustandes auch  lnteressen  des  Staates zum  Beispiel im  Be-
reich der öffentlichen Sicherheit.   `

Zu § 9 (Haftung des Rechtsverletzers)

Zu Absatz 1

§ 9  Absatz 1  enthält  die  Verpflichtung  des  Rechtsverletz;rs  zu  Schadensersatz.  Voraus-
setzung  ist,  dass  er vorsätzlich  oder  fahrlässig  gegen  § 3  verstoßen  und  damit  das  Ge-
schäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahrlässig rechtswidrig erlangt, genutzt oder offengelegt
hat.  Die  Vorschrift  setzt  Artikel  14  Absatz  1   Satz  1   der  F]ichtlinie  (EU)  2016/943  um.  Die
Beweislast für das  Verschulden  liegt wie  im  Deliktsre`cht  üblich  bei  dem  lnhaber des  Ge-
schäftsgeheimnisses als Geschädigten.

Für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  stellt  § 9  Absatz 1   Satz 2  ausdrücklich  klar,
dass  § 619a  BGB  unberührt  bleibt.  Damit  haben  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer
dem  Arbeitgeber  nur  dann  Ersatz  für  den  aus  der  Verletzuhg  einer  Pflicht  aus .dem  Ar-
beitsverhältnis entstehenden Schaden zu leisten, wenn sie die  Pflichtverletzung zu vertre-
ten  haben.  Wird  ein  Schadenersatzanspruch.  nach  § 9  Absatz 1  Satz 1  gegenüber  einer
Arbeitnehmerin  oder  einem  Arbeitnehmer  gelten.9  gemacht,  so  hat  der  Arbeitgeber  die
Vorwerfbarkeit darzulegen  und  zu  beweisen.  lm  Ubrigen  sind  auch für Schadenersatzan-
sprüche  nach  § 9  die  von  der  Rechtsprechung  entwickelten  Grundsätze  über  die  be-
schränkte Arbeitnehmerhaftung  zu  beachten  (vgl.  gru.ndlegend  Bundesarbeitsgericht,  Be-
schluss vom 27. September 1994 -GS 1/89 (A)).

(®

0
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Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 kann 'der Schädensersatz auch auf der Grundlage qes Gewinns berechnet
werden,  den  der  Rechtsverletzer  durch  den  Rechtsverstoß  erzielt  hat  (Satz 1),  oder  auf
der  Grundlage  einer  Lizenzanalogie  (Satz 2).. Die  Vorschrift  setzt  Ariikel 14 Absatz 2  der
Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Sie  entspricht  der  im   Rahmen  der  lmmaterialgüterrechte
üblichen dreifach6n Schadensberechnung.

Zu Absatz 3 \

Absatz 3  beinhaltet  einen  Anspruch.des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  auf  eine
Geldentschädigung   für   erlittene   immaterielle   Nachteil.e,   soweit   dies   der   Billigkeit   ent-
spricht.  Die.Vorschrjft  setzt  Artikel  14  Absatz 2  Satz 1   der  F`ichtlinie  (EU)  2016/943  um.
Eine vergleichbare Regelung existiert in § 97 Absatz 2 Satz 4 UrhG.

Der  Anspruch  kann  neben  oder  gesondert  von  einem  Ersatz  des  Vermögensschadens
geltend  gemacht  werden.  Die  Voraussetzung. der  Billigkeit  betrifft  sowohl rdas  Besteheh
des Anspruchs Wie auch dessen Höhe.

Zu § 10 (Abfindung ln Geld)

Zu Absatz 1

Die  Redelung  privilegiert  den  Rechtsverletzer,  der  nicht  schuldhäft  gehandelt  hat,  also
weder vörsätzlich  .noch  fahrlässig.  Er  kann  zur Abwendung  eines  Anspru6hes  nach  den
§§ 5  oder 6  den  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses  in  Geld  abfinden, wenn  ihm  durch
die  Eriüllung  der Ansprüche  ein  unverhältnjsmäßig  großer  Nachteil  entstehen würde  und
wenn die Abfindung für den  lnhaber .des Gesc.häftsgeheimnisses in Geld als angemessen
erscheint.

Die  Regelung  setzt  Artikel  13  Absatz 3  der  F]ichtlinie  (EU)  2016/943  um.  Sie  soll  verhin-
dern,  dass  Fälle,  in  denen di6  Rechtsverletzung  nur versehentlich  eriolgt ist,  zu  einer un-
billigen  Vernichtung  wirtschaftlicher Werte oder einer  unbilligen  Behinderung  von Wettbe-
werb  und  lnnovation  führen.  Sie  stellt  damit  ein  Gegengewicht  dar  zu  den  Ansprüchen
aus den §§ 5 und 6,  die grundsätzlich kein Verschulden voraussetzen.  Eine vergleichbare
F}egelung besteht mit §  100  UrhG.

Der  Rechtsverletzer wird  nur  dann  nach  § 10  befreit,  wenn  er  eine  Abfindung  nach  § 10
anbietet.  Voraussetzung für die Abfindung  ist,  dass  dem  F}echtsverletzer durch  die  Erfül-
lung  der Ansprüche aus den  §§ 5 und 6 ein  unverhältnismäßig großer Nachteil entstehen
würde.  Das  kann  dann  vorliegen,  wenn  lediglich  ein  g?ringer  rechtsverletzender  Teil  in
einem. Produkt enthalten ist und dieser nür über eine sehr kostspielige Änderung  entfernt
werden könnte,  insbesondere.wenn die Kosten der Änderung weit über der üblicherweise
für die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses zu zahlenden Lizenzgebühr liegen würden.

Zuletzt  muss  die  Abfindung  in  Geld  dem  lnhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  als  ange-
messen  erscheinen.  Hieriür ist eine  Einzelabwägung  der  lnteressen  beider Seiten  vorzu-
nehmen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die  Bedingung,en des  Rechts auf Zahlung einer .Abfindung nach Absatz 1.
Für die  Höhe des zu zahlenden  Betrages ist nach Satz 1  maßgeblich, was  ü.blicherweise
im  Rahmen einer Lizenz zu zahlen wäre..Nach. Satz 2 ist höchstens der Betrag zu zahlen,
den  dör  lnhaber  in  derselben  Dauer  des  Zeitraumes  in  dem  er` dem  Rechtsverletzer  die
Nutzung  des Geschäftsgeheimnisses  hätte untersagen können,  im  Rahmen einer Lizenz-
vereinbarung erlangt hätte.
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Zu § 11 (Haftung des lnhaberseines Unternehmens)

§ 11   sieht die  Haftung  des  lnhabers  eines  Unternehmens  für  Ansprüche  nach  den  §§ 5
bis  7 vor,  wenn  das  Geschäftsgeheimnis  im  Uhtern6hmen von  einem  Beschäftiöten  oder
Beauftragten rechtswidrig verletzt worden ist. Vergl.eichbare  Regelungen bestehen mit § 8
Absatz 2 UWG, § 44 DesignG und § 14 Absatz 7 MarkenG.

Die  Regelung  soll  verhindern,  dass  sich  der  lnhaber  eines  Unternehmens  bei  Verletzun-
gen  von  Geschäftsgeheimnissen  den  Ansprüchen  des  Verletzten  deswegen  entziehen
kann, weil er an der F=echtsverletzung nicht selbst beteiligt war, sondern seine  Mitarbeiter
tätig  geworden  sihd.  Das  wäre  `grundsätzlich  mögljch,  da  § 3  Absatz 3  das .Verbot  ejner
Erlangüng,  Nutzung  oder Offenlegung  bei einem  Erhalt des Geschäftsgeheimnisses  über
Dritte davon abhängig macht, dass der Handelnde entweder vorsätzlich handelt oder fahr-
lässig nicht weiß, dass ein Verstoß gegen § 3 Absatz 1  oder 2 vorliegt.

Voraussetzung für die  Haftung  des  lnhabers  eines  Unternehmens  über §  11  jst,  dass der
F]echtsverletzer die Verletzungshandlung  in einem unmittelbaren  inneren Zusammenhang
mit den  von  ihm  wahrgenommenen  Aufgaben  im  Unternehmen  begangen  hat.  Ein  Han-
deln für einen  Dritten oder im eigenen  lnteresse reicht nicht aus. Auf ein Verschulden des
lnhabers des Unternehmehs kommt es nicht an.

Nach  Satz 2  gilt  die  Zurechnung  zu  dem  lnhaber  des  Unternehmens  für  den  Anspruch
aus §.7 Absatz 2  nur, wenn der lnhaber des Unternehmens vorsätzlich oder g`rob fahrläs-
sig  die  Auskunft falsdh  oder  unvollständig  erteilt  hat.  Das  trägt  der Tatsache  Rechnung,
dass der Schadensersatzanspruch nach § 7 Absatz 2 anders als die Ansprüche nach den
§§ 5 bis 7 Absatz 1  ein Verschulden voraussetzt.  U.m den Schadensersatzanspruch nach
§ 7 Absatz 2 auch gegen  den  ln`haber des Unternehmens ausüben zu  können,  muss ein
Organ,.ein  Beschäftigter  oder  Beauftragter  die  Auskunft vorsätzlich  oder  drob  fahrlässig
erteilt  haben  und  diese Art der Auskunftserteilung  muss dem  lnhaber des  Unternehmens
zugerechnet werden können.

Der Anspruch  auf  Schadensersatz  ist durch  § 11  nicht ausgeschlossen,  obwohl  nicht auf
§ 9  verwiesen  wird,  sondern  kann  sich  aus  den  allgemeinen  gesetzlichön  Regelungen
ergeben. Von der Haftung des Unternehmensinhabers bleibt eine Haftung des Beschäftig-
ten oder Beauftragten oder Ang?stellten selbst unberühh.

Zu § 12 (Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung)

§ 12  ist  lex specialis  zu  § 852  BGB.  Die  Vorschrift  regelt einen  Herausgabeanspruch  ge-
gen  den  Rechtsverletzer  in  den  Fällen,  in  denen  ein  Geschäftsgeheimnis  wegen  eines
Verstoßes  gegen  § 3  rechtswidrig  und  schuldhaft  durch  den  Rechtsverletzer  erworben,
offengelegt oder genutzt wurde.  Der Anspruch nach § 12 ist wie der Anspruch nach § 852
BGB  auf  das  beschränkt,  was  der  Rechtsverletzer  auf  Grund  der  rechtswidrigen  Erlan-
gung,  Offenlegung  oder  Nutzung  des  Gesdhäftsgeheimnisses  auf  Kosten  des  lnhabers
des Geschäftsgeheimnisses erlangt hat.  Für den Anspruch wird eine Verjährungsfrist von
sechs Jahren festgeschrieben, da Artikel s Absatz 2 der F]ichtlinie  (EU)  2016/943 lediglich
Verjährungsfristen von  höchstens sechs Jähren erlaubt. Wegen dieser verjährungsrechtli-
chen Besonderheiten war eine analoge Anwendung von § 852 BGB nicht möglich.

Zu § 13 (Missbrauchsverbot)

Satz 1  schützt die  von  einer  Kla.ge  oder  Abmahnung  Betroffenen  vor  einer  missbräuchli-
chen  lnanspruchnahme auf Grund von' Ansprüchen wegen der Verletzung von GesQhäfts-
geheimnissen.   Die  Vorschrift  setzt  Artikel 7  Absatz 2  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  um.
Eine vergleichbare Vorschrift existiert mit § 8 Absatz 4 UWG.

Ob  eine  Abmahnu.ng  oder  Klage  missbräuchlich  ist,  ist  nach  de.n  Grundsätzen  von  Treu
und  Glauben  aus  § 242  BGB  unter  Berücksichtigung  der  gesamten  Umstände  zu  ent-

(n
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scheiden.  § 8 Absatz 4 Satz 1  UWG nennt als  Beispiel für einen  Missbrauch das Ziel,  ge-
gen  den  Zuwiderhandelnden  vorwiegend  einen  Anspruch  auf  Ersatz von  Aufwendungen
oder  Kosten  der  Rechtsverfolgung  entstehen  zu  lassen.  ln  der  Richtlinie  (EU)  2016/943
werden  in  Erwägungsgrund 22  als  weitere  Beispiele  genannt,  dass  Ansprüche  gestellt
werden,  um  den  Marktzugang  des Antragsgegners  in  unbilliger Weise zu verzögern  oder
zu  beschränken oder ihn auf andere We'ise einzuschüchtern oder ihm  Schwierigkeiten zu
bereiten.

Satz 2   enthält  Gegenansprüche  des   Abgemahnten   oder   Beklagten.   Liegt  eine   miss-
bräuchliche Cieltendmachung  von  Ansprüchen  vor,` kann  er  Ersatz  der für seine  Rechts-
verteidigung eriorderlichen Aufwendungen verlangen. Satz 3 weist darauf hin, dass ande-
re  Ersatzansprüche  ebenfalls  bestehen  können.  Hier  kommen  zum  .Beispiel  Ansprüche
nach den  §§ 823 ff.  BGB -in  Betracht.

Zu Abschnitt 3 (Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen)

Abschnitt 3 sieht besondere  Regelungen für geri6htliche Verfahren für Streitigkeiten  nach
Abschnitt 2  vor.  lnsoweit  kejne  besonderen  Regelunge.n  getroffen  werden,  verbleibt  es
auch  in auf das GeschGehG gestützten`Verfahren  bei den allgemeinen veriahrensrechtli-
chen  Bestimmungen.  Die Vorschriften gelten  nur für Geschäftsgeheimnisstreitsachen und
damit  weder  für  Ansprüche,  die. auf  anderen  Gesetzen  als  dem  GeschGehG  beruhen,
noch   für   Strafveriahren.   Gerichtliche   Geheimhaltungsmaßnahmen   sind   insbesondere
deswegen  erforderlich,  weil  der  Schutz  als  Geschäftsgeheimnis  von  der  Voraussetzung
nach §  1  Nummer 1  Buchstabe. a abhängt, dass die  lnformation weder insgesamt noch in
ihreh  Einzelhei`ten  den  Personen  in  den .Kreisen,  die  üblicherweise  mit dieser Art vöh  ln-
formationen  umgehen,  bekannt  ist.  Ohne entsprechende` Regelungen zur Geh.eimhaltung
würde der lnhabe`r des Geschäftsgeheimnisses damit das  F]isiko eingehen, dass das Ge-
schäftsgeheimnis seinen Schutz verliert, weil es Gegenstand eines zivilrechtlichen Verfah-
rens  geworden  ist.   Dies  behindert  die  effektive   D.urchsetzung  des  Schutzes  von  Ge-
schäftsgeheimnissen.

Zu § 14 (Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung)

§ 14 regelt die sachliche und örtliche Zuständigkeit und betrifft den  Fall,  dass der Rechts-
weg  zu  den  ordent.lichen  Gerichten  eröffnet  ist.  Der  Rechtsweg  zu  den  Arbeitsgerichten
b]eibt unberührt.

Zu Absatz 1

§  14 Absatz 1  weist  Streitigkeiten,  durch  die  ein  Anspruch  aus  dem  GeschGehG  geltend
gemacht  wjrd   (Geschäftsgeheimnisstreitsächen),   ?usschließlich   den  Zivilkammern   der
Landgerichte  zu. .Die  Regelung  orientiert  sich  an  §.13  Absatz 1   Satz 1   UWG  und  § 143
Absatz 1  PatG. Auf Grund der Gemeinsamkeiten des Schutzes von Geschäftsgeheimni§-
sen  mit  dem  Recht gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  ist die  Nutzung  der wettbewerbs-
rephtlichen  Erfahrung und Saghkunde der Landgerichte angemessen.

Zu Absatz 2

Absatz 2  regelt  die  örtliche  Zuständigkeit  ausschließlich  anhand  des  allgemeinen  Ge-
richtsstands  des  Beklagten.  Der  allgemeine  Gerichtsstand  einer  Person  bestimmt  sich
n`ach  §§ 13  ff.  der Zivilprozessordhung  (ZPO)  grundsätzlich  nach  seinem  Wohnsitz  oder
Sitz.  Hat der Beklaote keinen  allgemeinen  Gerichtsstand,  ist nach  Satz 2 nur das Gericht
zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen worden ist.
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Zu Absatz 3

Absatz 3   enthält   eine   Konzentrationsermächtigung   für   die   Landesregierungen,   durch
Rechtsverordnung  die  Klagen  für  die  Bezirke  mehrerer  Landgerichte  einem  von  ihnen
zuzuweisen.  Die Regelung entspricht § 143 Absatz 2 PatG.

Die  Ermächtigung  ermöglicht  den  Ländern,  richterliche  Sachkunde  zum  Schutz  von  Ger
schäftsgeheimnissen,   insbesondere   unter   Berücksichtigung   der   besonderen   zMlpro-
zessualen  Regeln,  zu zentralisieren.  Damit kann die  richterliche Sachkunde effektiver und
arbeitsökonomischer ausgeübt werden.  Die  Landesregierung  kann  die  Ermächtigung  auf
die Landesjustizverwaltungen  übertragen.  Die  Länder können  außerdehi  durch Vereinba-
rung  den  Gerichten  eines  Landes  o`biiegendeh  Geschäftsgehejmnisstreitsachen  insge-
samt oder teilweise  dem  zuständigen  Gericht  eines  anderen  Landes  übertragen.  Bei  der
Vereinbarung muss es sich um einen Staatsvertrag handeln.

Zu § 15 (Geheimhaltung)

Zu Absatz 1

Absatz 1   enthält die  Möglichkeit,  streitgegenständih3he  informationen  ganz  oder  teiiweise
als  geheimhaltungsbedüritig  einzustufen,  wenn  diese  ein  Geschäftsgeheimnis  darstellen
können.

Für die  Einstufung  der streitgegenständlichen  lnformationen  als  geheimhaltungsbedüritig
ist der Antrag  einer  Partei  erforderlich.  Nach  §  19  Absatz. 3  ist die  Glaubhaftmachung  der
Geschäftsgeheimniseigenschaft  durbh   den  Antragsteller   ausreichend.   Eine   besondere
Schutzbedüritigkeit des Geschäftsgeheimnisses ist nicht erforderlich.

Die  Verpflichtilng  zur  Geheimhaltung  sowie  der  umfa5sende  von  der  Geheimhaltungs-
pflicht betroffene  Personenkreis erweitem den  Schutz der  lhhaber von  Geschäftsgeheim-
nissen  vor  einer  Offenlegung   des   Geschäftsgeheimnisses  während  eines  öffentlichen
Verfahrens.  Nach  bisheriger  Rechtslage  ist die Anordn.ung  einer.Geheimhaltung  von  Ge-
schäftsgeheimnissen   lediglich   über   § 174  Absatz 3   des   Gerichtsverfassungsgesetzes
(GVG)  möglich'.  Diese  F=eg,elung  greift jedoch  erst  ab  der  mündlichen  Verhandlung,  nicht
bereits  ab  Klageeihreichung,   und  untersagt  lediglich  die  spätere  Offenlegung  d.es  Ge-
schäftsgeheimnisses,  nicht jedoch  eine  Nutzung.  Die  Verwehrung  einer Akteneinsicht an
Dritte  nach  § 299  Absatz 2  der  Zivilproze;sordnung  betrifft  nur  Dritte,  nicht  die  Verfah-
rensbeteiligten,  und  lediglich  den  Teilbereich  der  Akteneinsicht.  Auf  Grund  der  anderen
Ausrichtung  dieser  Vorschriften  können  diese  im  Einzelfall  jedoch  ebenfalls  anwendbar
sein.

Die  richterliche  Anordnung  der  Geheimhaltungsbedürftigkeit  schlägt  auf  die  Justizverwal-
tung  durch,  zum `Beispiel  bei  der Akteneinsicht.  Bei  der  Verletzung  der  Geheihihaltungs-
pflicht kommen  Schadensersatzansprüche  in  Betracht,  unter  Umständen  auch beamten-
oder berufsrechtliche Sanktionen.

Zu Absatz 2

Hat  das  Gericht  die  streitgegenständlichen   lnformationen   als  geheimhaltungsbedürftig
eingestuft,  sin.d  nach  Absatz 2  alle  Personen,  die  an  dem  Verfahren  beteiligt  sind  oder
Zug.ang  zu  den  Dokumenten  besitzen,  die.Teil  des  Verfahrens  sind,  verpfliöhtet,  diese
lnformationen  vertraulich  zu  behandeln. .Sie  dürien  diese  außerhalb  eines  gerichtlichen
Verfahrens  weder  nutzen  noch-  offenlegen.  Zugleich  wird  klargestellt,  dass  die  streitge-
genständlichen   lnformationen  in  gerichtlichen  Verfahren  verwertbar  sind.  Die  Verpflich-
tungen  bestehen  unabhängig  von  anderen  Vertraulichkeitsverpflichtungen,  wie  zum  Bei-
spiel    der    Verschwiegenheitsverpflichtung    von    Beamten,    F`ichterinnen    und    Richter,
Rechtsbflegerinnen  und  F]echtspfleger können  die  als vertraulich  eihgestuften  lnformatio-
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nen jedoch  im  Bereich  ihrer Aufgaben verwenden  und diese zum  Beispiel zur Grundlage
eines Beweisbeschlusses machen oder im Urteil hierauf eingehen.

Die Verpfiichtungen  bestehen äiierdinds nur, wenn die genannten  Personen Kenntnis Von
den  streitgegehständlichen  lhformationen  über  das  Veriahren  erhalten  haben.  Entspre-
chend bestehen die Verpflichtungen nicht, wenn die genannten  Personen anderweitig von
dem  lnhalt eines  Geschäftsgeheimnisses. eriahren  haben.  ln  diesem  Fall  gelten  lediglich
die Vors6hriften des Abschnittes 1  des GeschGehG.

Zu § 16 (Ordnungsmlttel)

§ 16  schafft  u.nabhängig  von  einem  bestehenden  Titel  eine  eigenständige-prozessuale
Grundlage für das Gericht,  um Ordnungsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Verpflich-
tungen  nach  §  15  Absatz 2  ergreifen  .zu  können.  Die  Regelungen  setzeh  Artikel 16 der
Richtlinie (EU)  2016/943  um,  wonach  bei einer Zuwiderhandlung  gegen  die  Pflichten  zur
Wahrung  der  Vertraulichkeit  im  Verfahren  aus  Artikel 9  die  Möglichkeit  zur  Auferlegung
Von Sanktionen bestehen muss.

Zu § i7 (Gehejmhäitung nach Abschiuss des Veriahrens)

§ 17  Satz 1   erstreckt  die  Verpflichtung  zur vertraulichen  Behandlung  auch  über  den  Ab-
schluss des Verfahrens hinaus.  Die Vorschrift setzt Artikel 9 Absatz 1  Satz 3 der `Richtlinie
(EU) 2016/943 um

§ 17  Satz 2  Iässt  die  Verpflichtung  zur  Geheimhaltung'und  das  Verbot der Nutzung  und
Offenlegung  entfallen,  wenn  das  Gericht  das  Vorliegen  eines  Geschäftsgeheimnisses
durch  rechtskräftiges  Urteil  verneint oder wenn  die  in  Frage  stehenden  lnforma[ionen für
Personen  in  den  Kreisen,  die  übljcherweise  mit  der  betreffenden  Art  von  lnformation.en
umgehen, bekannt oder ohne weiteres zugänglich werden.  In allen  übrigen  Fällen stattge-
bendes  Uneil,  Vergleich) gilt die Verpflichtung weiter fort,  es sei dehn  die  Parteien treffen
bei'einem Vergleich eine abweichende Fiegelung.

Zu § 18 (Weitere gerich"che Beschränkungen)   .'

Zu Absatz 1

§ 18  Absatz 1   Satz 1   ermöglicht  zum  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  im  Veriahren
eine  gänzliche  oder  teilweise  Begrenzung  des  Personenkreises,  der  Zugang  zu  Doku-
menten  und  Verhandlungen  hat,  in  denen  Geschäftsgeheimnisse  eröffnet  werden.  Die
Regelung  setzt  Artikel 9  Absatz 2  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Voraussetzung`  für
eine Anwendung von Absatz 1  ist, dass.eine Einstufung nach § 15 Absatz 1  erfolgt ist.

Nach  Satz 2  kann  die  Beschränkung  des  Personenkreis.es  nur eriolgen,  wenn  nach  Ab-
wägung  aller  Umstände  das  Geheimhaltungsinteresse  das  lnteresse  der  Beteiligten  äuf
rechtliches Gehör auch  unter  Beachtung  des  Rechts  auf effektiven  F}echtsschutz und ein
faires  Verfahren  überwiegt.  Satz 3  stellt  sicher,  dass  jede  Partei  ausreichehdes. rechtli-
ches Gehör erhält.  Die Beschränkung des  Personenkreises darf nur insoweit erfolgen,  als
dies  zum  Schutz  des  Geschäftsgeheiriinisses  erforderlich  jst.  Daher  ist  auch  eine  Be-
schränkung möglich, die mehr als nur eine natürliche Person jeder Partei und ihren jewei-
Iigen Prozessvertreter umfasst. Nach. Satz 4 bestimmt das Gericht nachJreiem Ermessen,
welche A`nordnungen zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind.

§ 18 Absatz 1  ist entsprechend auf Streitgenossen anzuwenden,  nicht jedoch auf Neben-
intervenienten,  weil  dies  mit dem  Ansat2 des  Geheimnisschutzes  kollidiert.  lm  Verfahren
ist  der  Anspruch  auf  rechtliches  Gehör  auch  der  Nebeninterveniehten  durch .geeignete
Maßnahmen 2u wahren.



-34  -                      Bearbeitungsstand: 28.03.2018   9:52 Uhr

Zu Nummer 1

Nummer 1  ermöglicht  eine  Beschränkung  des  Personenkreises,  der  Zugang  zu  von  den
Parteien  oder  Dritten  vorgelegten   Dokumenten  erhält,  die  Geschäftsgeheimnjsse  oder
angebliche Geschäftsgeheimnisse enthalten.  Die F`egelung .ist strenger als § 15 Absatz 1,
nach  dem  lediglich  die  Geschäftsgeheimnisse  bzw.  die  Dokumente,  in  denen  sie  enthal-
ten  sind,  als  geheimhal`tungsbedürftig  gekennzeichnet  werden.  §  18  Absatz 1   Nummer 1
beschränkt dagegen den Zugang  zu den  Dokumenten auf einige Personen.  Eine entspre-
chende  Regeluhg  gibt es  bisland  nicht,  da die  §§  172 ff.  GVG  den  Zugang  zu  Dokumen-
ten  unberührt  lassen.  Der  Kreis der  Mitarbeiter an  dem  zuständigen  Gericht,  der Zugang
zu den Gerichtsakten hat, wird durch die Regelung nicht beschränkt.  Die F`egelung enthält
keine  Begrenzung  des  Zugangs  zu  vom  Gericht  selbst  hergestellten  Dokumenten  wie
dem  Protokoll  einer mündlichen.Verhandlung,  solche  Dokumente fallen jedoch  unter §  15
Absatz.1  und § 18 Absatz  1.

Zu Nummer 2

Nach  Nummer 2  kann  der  Personenkreis  beschränkt  werden,  der  an  mündlichen  Ver-
handlungen teilnehmen  kann,  die den  Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  betreffen,  und
der Zugang zu den die Verhandlung betreffenden Aufzeichnungen oder Protokollen erhält.

Eine  entsprechende  Regelung  gibt  es  bislang  nicht.  Nach  §  172  Nummer2  GVG  kann
das Gericht zwar zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen für die Verhandlung die Öffent-

•lichkeit  ausschließen.  Voraussetzung  ist  allerdings,  dass  es  sich  um  ein  wichtiges  Ge-
schäftsgeheimnis   handelt,   dessen   öffentliche   Erörterung   überwiegende  schutzwürdige
]nteressen verietzen würde.  Der Ausschluss steht zudem  im  Ermessen  des Gerichts.  Die
Regelung  erlaubt außerdem  nu.r den  Ausschluss der Öffentlichkeit,  nicht jedoch  eine  Be-
grenzung des Personenkreises bezüglich der Parteien.  Die §§  172 ff. GVG könneh ergän-
zend  zu  § 18 Absatz 1   angewandt werden,  da di.ese lediglich  die  Verhandlung  selbst be-
treffen, dafür aber die Möglichkeit einer strafbewehrten Geheimhaltungspflicht vorsehen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Anikel 9 Absatz 2  Unterabsatz 2 Buchstabe c der  Richtlinie  (EU)  2016/943
um.

Zu Absatz 3

Da  die  Geheimhaltung  eines  Geschäftsgeheimn.isses  auch  in  der  Zwangsvollstreckung
erforderlich sein  kann,  ordnet Absatz 3 die Anwendbarkeit der §§  15  bis  18 Absatz 1  und
2  hierauf an.  Hierdurch wird  geregelt,  dass  eine  in  einem  Erkenntnisverfahren  durch  das
Gericht der Hauptsache angeordnete  Einstufung  nach §  15 Absatz 1  oder eine nach § 18
Absatz 1  ausgespro.chen.e Beschränkung auch im Verfahrön der Zwangsvollstreckung auf
der Grundlage eines  in  diesem  Verfahren  erlassenen  vollstreckbaren Titels weiterhin  gilt.
Während  § 17  Satz 1   die  Fortwirkung  der  Pflichten  zur  Wahrung  des  Geschäftsgeheim-
nisses  bei  solchen  Personen  anordnet,  die  bereits  irTi  Erkenntnisverfahren  mit  dem  Ge-
schäftsgeheimnis  .in  Berührung  gekommen  sind,  wird  durch  § 18  Absatz 3  angeordnet,
dass  auch solche  Parteien,  Prozessvertreter,  Zeugen,  Sachverständige,  sonstige  Vertre-
ter und  alle sonstigen  Personen,  die erstmals  in dem Verfahren der Zwangsvollstreckung
von dem  Geschäftsg.eheimnis,  dessen  Schutz in dem  Erkenntnisverfahren  nach  § 15 Ab-
satz 1  oder § 18.Absatz 1  angeordnet wurde,  in  Berührung  kommen,  die entsprechehden
Pflichten zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses zu erfüllen haben.

Der Umstand,  dass,die dem  Schuldner nach § 750 Absatz 1  Satz 1  ZPO vor oder bei Be-
ginn  der Zwangsvollstreckung  zuzustellende  vollstreckbare  Ausfertigung  des  hinsichtlich
der  Geschäftsgeheimnisse,  deren  Schutz  angeordnet wurde,  nach  Absatz 2  geschwärzt
wurde,  steht der Zwangsvollstreckung  auf der Grundlage ihrer Zustellung  nicht entgeg?n.
Das  Gesetz  erlaubt  bereits  jetzt  in  bestimmten  Fällen  die  Zwangsvollstreckung  auf  der
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Grundlage  der 'Zu.stellung  einer  vollständig  ohne  Tatbestand  und  Entscheiduhgsgründe
gefassten  vollstreckbaren  Ausfertigung  eines  Uneils  (§ 750  Absatz 1  Satz 2,  2. Halbsatz
ZPO).   Die  vollstreckbare  Ausfertigung  des   Urteils,   auf  deren  Grundlage  das  Vollstre-
ckungsprgan tätig .wird  und die dem  Schuldner zuzustöllen  ist,  muss jedoch in jedem  Fall
die Urteiisformei, soweit deren  inhäit voiistreckt werden soii, enthalten.

Ein  Antrag  aLuf  eine.  Schutzentscheidung  nach  den  §§  15  bis  18  Absatz 1   und  2,  die  im
Erkehntnisverfahren  erfolgte,  kann jedoch  weder  erstmals  im  Verfahren  der Zwangsvoll-
streckung gestellt noch kann eine solche Entscheidung durch Organe der Zwangsvollstre-
ckung  erlassen  werden.  Eine  Schutzentscheidung  kann  nur  in. einem  kontradiktorischen
Veriahren  durch  das  Gericht der  Hauptsache  im  Sinne von  § 19 Absatz 6  erlassen  wer-
den.  ln  dem  streng  formalisierten  Verfahren  der  Zwangsvollstreckung  kann  die  hierfür
notwendige  umfassende  lnteressenabwägung  nicht durchgeführt werden.  Hierfür besteht
auch ke.in  Bedürfnis,  da die Schutzbedürftigkeit von Geschäftsgeheimnissen, dje  möglich-
erweise Gegenstand des F]echtsstreits werden können,  reg6lmäßig bereits im  Erkenntnis-
veriahren zutage treten wird.

Zu § 19 (Verfahren bei Maßnahmen nach den §§ 15 bis 18)

Zu Absatz 1

Absatz i -iegt  den  Zeitpunkt fest,  ab  dem  das  Gericht  der  Hauptsäche  eine  Maßnahme
nach §  15.Absatz  1  und §  18 Absatz 1  treffen kann.  .

Zu Absatz 2

Absatz 2  regelt das  r6chtliche  Gehör der anderen  Partei.  Diese  ist spätestens  nach  An-
ordnung  der  Maßnahme vom  Gericht zu  hören.  Das. Gericht  kann  die  Maßnahmen dem-
nach anordnen und die andere  Partei erst danach anhören.  Das. berücksicmgt die Tatsa-
che, dass die den Antrag stellende Partei schutzbedüritig ist un.d eine Anhörung der ande-
ren  Partei  vor  Anordnung  der  Maßnahmen  den  Schutz  des  Geschäftsgeheimnisses. be-
reits  beeinträchtigen  kann.  Da  die  andere  Partei  spätestens  nach  Anordnung  der  Maß-
nahme zu hören ist, kann eine Anhörung auch vor Anordnung der Geheimhaitungsbedürf-
tigkeit siattfinden, sofern besondere Gründe hierfür sprechen -etwa weil der genaue Per-
sonenkreis zu bestimmen  ist,  dem  Zugang  zu  den  geheimhaltungsbedüritigen  Dokumen-
ten  gewährt werden  soll.  Auf  Grund .des  hohen  Schutzbedürfnissös  der den  Antrag  steli
lenden  Partei ist davon auszugehen, dass die anfänglich umfassende. Anordnung der Ge-
heimhaltung den  Ftegelfall darstellen wird.  Der Zugang des betreffenden  Personenkreises
zu  den  geheimhaltungsbedürftigen  lnformationen  wird  durch  die  Möglichkeit  zu  einem
abgestuften  Verfahren  sichergestellt.  Das Gericht.kann  die von  ihm  getroffenen  Maßnah-
men  nach  Anhörung  der  Parteien  wieder  aufheben  oder  abändern.  Die  Regelung  stellt
sicher, dass das Gericht die Einordnung auch ohne entsprechenden Antrag wieder aufhe-
ben oder ändern kann, wenn  zum  Beisplel eine nachträgliche Anhörung der anderen  Par-
tei  Hinweise gjbt, dass ein Geschäftsgeheimnis voraussichtlich  nicht vorliegt.

Zu Absatz 3

Absatz 3  sieht  vor,  dass  die  den  Antrag  stellende  Partei  für  eine  Maßnahme  nach  § 15
Absatz 1   oder  § .18`Absatz 1   lediglich  glaubhaft  machen  muss,  dass  es  sich  bei  den
streitgegenständlichen lnformationen um ein Geschäftsgeheimnis ha.ndeln kann.

Zu Absatz 4

Die  Pflichten  der  antrags-tellenden  Partei  werden  in  Absatz 4  bestimmt. ,Diese  muss  bei
der  Einreichung  von  Anträgen  nach  §  15  Absatz  1  diejenigen  Ausführungen  in  Schriftstü-
cke und sonstigen  Unterlagen'kennzeichnen, die Geschäftsgeheimnisse enthalten. Im  Fall
des  §  18  Absatz 1   Satz 1   Nummer 1   muss  sie  zusätzlich  eine  Fassung  ohne  Preisgabe
von  Geschäftsgeheimniss.en  vorlegen, .die  eingesehen  werden  kann.   Erfolgt  dies  nicht,
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kann  das  Gericht von  der Zustimmung  zur  Einsicht ausgehen,  es  sei  denn,  ihm  sind  be-
sondere Umstände bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen.

Zu Absatz 5

Nach Satz 1  ergeht die  Entscheidung über den Antrag durch  Beschluss.  Beabsichtigt`das
Gericht  die  Zurückweisung  des  Antrags,  hat  es  die  den  Antrag  stellende  Partei  auf  die
beabsichtigte Zurü.ckweisung  und die  Gründe  hierfür .hinzuwe.isen  und  ihr bjnnen  einer zu
bestimmenden  Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zü  geben.  Nach  Satz 3 kahn die An-
ordnung   der  Geheimhaltungsbedürftigkeit   nach   §  15  Absatz  1.und   der   Beschränkung
nach §  18 Absatz 1  nur gemeinsam  mit dem  Rechtsmittel  in der Hauptsache angefochten
werden. Satz 4 verweist darauf, dass im  Übrigen die sofortige Beschwerde stattfindet.  Die
gespaltene-Anfechtbarkeit  dient  einem  am  Sinn  und  Zweck  der  materiellen  F]egelungen
orientierten   Rechtsweg:  Wird  die`  Geheim`haltung   bzw.   Beschränkung   angeordnet,   soll
diese AnordnLng  erst mit einem  etwaigen  Rechtsmittel  in  der  Hauptsache  überprüft wer-
den.  Da der  Schutz  des  Geschäftsgeheimnisses gewährleistet  ist,  kann  die  Beeinträchti-
gung  des  Beklagten  insofern  hingenommen  werden.  Lehnt  das  erstinstanzliche  Gericht
hingegen  Maßnahmen nach  § 15 odör § 18 ab,  gerät das Geschäftsgeheimnis  in Gefahr.
ln  djesem  Fall  soll  die  ablehnende  Entscheidung  zunächst  durch  sofortige  Beschwerde
überprüft  werden  können.  Eine  sofortige  Beschwerde  ist  nur  gegen  Entscheidungen  im
ersten Rechtszug möglich.

Zu Absatz 6

Absatz 6  regelt,  dass  als  Gericht  der  Hauptsache  im  Sinne  der  Vorschriften  dieses  Ab-
schnitts  das  Gericht  des  ersten  Rechtszuges  (Nummer 1)  und,  wenn  die  Hauptsache  in
der  Berufungsinstanz anhängig  ist,  das  Berufungsgericht  (N`ummer 2)  anzusehen  ist.  Die
Regelung  soll  sicherstellen,  dass  das  jeweils  mit  der  Sache  befasste  Gericht  über  die
Maßnahmen nach § 15 oder § 18 entscheiden kann.

Zu § 20 (Bekanntmachung des Urteils)

Die   Möglichkeit   zur   Bekanntmachung   des..Urteils   in   Geschäftsgeheimnisstreitsa6hen,
gleich welchen  F]echtswegs,  soll  potentielle  F`echtsverletzer abschrecken  und  der Öffent-
lichkeit  anzeigen,   dass   Geschäftsgeheimnisse  von   anderen   rechtswidrig   genutzt  oder
offengelegt wurden.  Obsiegt der Beklagte,  kann  mit der Veröffentlichung dessen  Ruf wie-
derhergestellt  werden.  Die  Regelung  setzt  Artikel  15  Absatz 1   und  3  der  F]ichtlinie  (EU)
2016/943  um.  Entsprechende  F]egelungen  bestehen  in § 12 Absatz 3  UWG,  § 103  UrhG,
§ 19c MarkenG, § 140e PatG und § 24e Gebrauchsmustergesetz.

Zu Absatz 1

Antragsberechtigt  ist  die   Partei,  die  ih  einer  Geschäfts'geheimnisstreitsache  gerichtlich
obsiegt  hat.  Dies  kann  sowohl  der  Kläger  als  auch  der  Beklagte  sein.  Die  Bekanntma-
chungsbefugnis kann auch bei einem teilweisen Obsiegen vorliegen.

Voraussetzung  für die  Bekanntmachung  ist die  Darlegung  eines  berechtigten  lnteresses.
Die  Kriterien,  die  hierfür  im   Rahmen  cler  Verhältnismäßigkeit  maßgeblich  sein  können,
werden  in  Absatz 2  aufgezählt.  Die  Bekanntmachung  erfolgt  auf  Kosten  der  ünterliegen-
den  Partei.  Däs  Gericht  bestimmt  Art  und  Umfang  der  Bekanntmachung  im  Urteil  unter
der  Berücksichtigung  der  in  der  Entscheidung  genannten  Personen.  Berücksichtigt  wer-
den können damit auch die lnteressen Dritter.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zählt Kriterien auf, die bei der Beurteilung  durch das Gericht,  ob die,obsiegende
Partei  ein  berechtigtes  lnteresse  a.n  der  öffentlichen  Bekanntmachung  des  Urteils  oder
lnformationen  über  das  Urteil  hat,  berücksichtigt werden  müssen.  Berücksichtigt  werden
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kann auch der immaterielle Wert.  Die Aufzählung  ist nicht abschließend, das Gericht kann
weitere sachdienliche'Kriterien bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit berücksichtigten.

Zu Absatz 3

Die  Bekanntmachung  setzt  Rechtskraft voraus.  Das  Gericht  kann  r`iervon jedoch  abwei-
chen, Wenn ein dringendes  Bedürfnis für die Veröffentlichung vor der F]echtskraft besteht.

Zu § 21  (Streitwenbegünstigung)

Zu Absatz 1

§ 21   Absatz 1   sieht  die  Mögl.ichkeit  zu  einer  Streitwertbegü`nstigung  vor,  wenn  bei  Ge-
schäftsgeheimnisstreitsachen  eine  Partei  glaubhaft  macht,  das§  die  Belastung  mit  den
Prozesskosten  nach  dem  vollen  Streitwert  ihre  wirtschaftliche  Lage  erheblich  gefährdeh
würde.  Entsprechende  Regelungen finden sich  in § 12 Absatz 4 UWG,  § 144 PatG,  § 142
MarkenG und § 54 DesignG.

Die  F`egelung  soll verhindern,  dass die  Bereitschaft einer wirtschaftlich  schwachen  Partei
zur  Rechtsdurchsetzung  oder  -verteidigung  durch  die  i.m  Regelfall  voraussichtlich  hohe'n
Streitwerte  bei  der  Verletzung  von  Geschäftsgeheimnissen  beeinträchtigt wird.  lm  Sinne
einer  Härtefallregelung  ist  in  diesem  Fall  eine  einseitige  Streitwertbegünstigung  der wi.rt-
schaftlich  schwächeren  Partei  möglich.  Die  F]egelung-ist  neben  § 51   Absatz 3  GKG  an-
wendbar,  da es vorkommen  kann,  dass  ein  Streitwert unter  Berücksichtigung  beiderseiti-
ger lnteressen hoch ausfa.llen kann.

Für  die  Herabsetzung  ist  ein  Antrag  der  Partei  erforderlich,  die  eine  Streitwertbegünsti-
gung  erreichen  möchte.\ Die  Streitwenbegüns.tigung  betrifft  nur  den  Gebührenstreitwert.
Die  Anordnung  liegt  im  pflichtgemäßen   Ermessen  des  Gerichts.   Di`e  Entscheidung  hat
ohne Berücksichtigung der Frage des Obsiegen.s der wirtschaftlich schwächeren Partei zu
erfolgen.  AIlerdings  kann  das  vorprozessuale  Verhalten  gewürdigt  werden,  weil  die  Vor-
schrift kein lei'chtförtiges  Prozessieren erleichtern soll.

Zu Absatz 2

Absatz 2  regelt  die' weiteren   Folgen  bei  Anordnung  einer  Streitwertbegünstigung. nach
Absatz  1 .

Zu Absatz 3

Zu  einem  späteren  Zeitpunkt  als vor der Verhandlung  zur  Hauptsache  ist der Antrag  nur
dann  zulässig,  wenn  der angenommene  oder festgesetzte  Streitwert  durch  das  Gericht
heraufgesetzt  wird.  Der  Antrag  auf  Streitwe+tbegünstigung  kann  gemäß  Satz 3  vor`  der
Geschäftsstelle  des  Gerichts  zur  Niederschrift  erklärt werden.  Er  kann  aber. auch  schrift-
sätzlich beantragt werden.

Zu Abschnitt 4 (Strafvorschriften)

Zu § 22 (Strafvorschriften)

§ 22 entspricht im Wesentlichen den bisherigen §§ 17 bis  19  UWG, die anhand der geän-
derten  Anforderungen  an  das  Nebenstrafrecht  modernisiert  und  an  die  Begriffe  des  Ge-
schGehG  angepasst wurden.  Entsprechend  der Terminologie  in  dem  zivilrechtlichen Teil
des  GeschGehG  entfällt  dje  bisherige  gesetzliche  Unterscheidung  von  Betriebsgeheim-
nissen  und Geschäftsgeheimnissen 'zugunsten der einheitlichen Verwendung des Begriffs
des Geschäftsgeheimnisse§.  Die  Unterscheidung  hatte zudem  bereits bisher keine praktj-
sche  Relevanz.  Die im  lJWG enthaltene Spezifizierung, dass die Tathandlungen unbefugt
erfolgen, müssen,  wurde  gestrichen,  da  durch  die  Bezugnahme  auf  die  einzelnen  Hand-
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lungsverbote  in  § 3 GeschGehG deutlich wird,  dass  nur eine auch zivilrechtljcm  rechtswid-
rige Handlurig  nach dem  GeschGehG unter die Strafvorschriften fallen kann.

Zu Absatz 1

Absatz 1   enthält  die  Straftatbestände  aus  §  17  Absatz 1   und  Absatz 2  Nummer 2  UWG
alte  Fassung.  Bei  dem  subjekwen  Tatbestandsmerkmal  zugunsten  eines  Dritten  ergibt
sich  durch  die  F`ichtlinie  (EU)  2016/943  und  ihre  Umsetzung  in  diesem  Gesetz  im  Ver-
gleich  zu  der bisherigen  Rechtslage die Änderung,  dass  dieses  bei  Vorliegen  der  F{echt-
fertigungsgründe  aus  §,4  ausgeschlossen  ist.  Hierdurch  wird  die  Möglichkeit  eines  recht-
lich  zulässigen  Whistleblowings  erweitert.  Nach  bisheriger  Rechtslage  konnten  sich  Be-
schäftigte  nach  § 17 Absatz 1   UWG  alte  Fassung  strafbar  machen,  wenn  sie  lnformatio-
nen über rechtswidrige Verhaltensweisen des Arbeitgebers an die Strafverfolgungsbehör-
den  oder die  Presse weitergaben,  Weil  dies das  Merkmal der  Mitteilung  eines  Geschäfts-
geheimnisses zugunsten eines Dritten darstellen konnte.

Zu Nummer 1

Nummer 1   entspricht  §  17  Absatz 2  Nummer 1   UWG  alte  Fassung  und  stellt  die  Erlan-
gung   öines   Geschäftsgeheimnisses   durch   eine   in   §3   Absatz l    Nummerl   genannte
Handlung  uhter Strafe.  Die Tathandlungen des Verschaffens.oder Sicherns wurden durch
den im GeschGehG benutzten  Begriff der Erlangung ersetzt.  Eine inhaltliche Änderung ist
hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 2

Nummer 2  stellt  eigene  rechtswidrige  Vortaten  des  Handelnden  unter  Strafe.  Dies  ent-
spricht  einem  Teil  der  Fiegelung  von  §  17 Absatz 2  Nummer 2.  UWG  alte  Fassung.  Die
Tathandlungen des Verwertens  und  Mitteilens wurden durch die im  GeschGehG verwen-
deten  Begriffe des  Nutzens und der Erlangung  ersetzt.  Eine inhaltliche Änderung  ist hier-
mit  nicht  verbunden.   Die  Tathandlt!ng  des  Offenlegens  ersetzt  das   Mitteilen  aus  § 17
UWG alte Fassung, eine inhaltliche.Anderung  ist hiermit nicht verbunden.

Zu Nummer 3

Die  Norm  entspricht  §  17 Absatz  1  UWG  alte  Fassung  und  stellt die  rechtswidrige  Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen durch eine bei einem  Unternehmen  beschäftigte Per-
son während  der Geltungsdauer des  Dienstverhältnisses  unter Strafe.  Ersetzt'wurde der
Begriff  des  Dienstverhältnisses  durch  den  Begriff des  Beschäftigungsverhältnisses... Eine
inhaltliche  Ändgrung  ist  hiermit  ebenfalls  nicht  verbunden,  da  auch  nach  §  17  UWG  ein
Dienstverhältnis  im  Sinne  des  BGB  nicht  Voraussetzung  für  eine  Strafbarkeit  war,  son-
dern die Vorschrift alle Beschäftigten eines Unternehmens umfasste.

Zu Absatz 2

Absatz 2  bildet  zum  Teil  §  17  Absatz 2  Nummer 2  UWG  alte  Fassung  ab  und  stellt  die
Nutzung  oder  Offenlegung  von  Geschäftsgeheimnissen  unter  Strafe,  die  durch  fremde
Handlungen nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt wurden.

Zu Absatz 3

Absatz 2  entspricht  §  18  UWG  alte  Fassung  und  schützt  mit  Vorlagen  oder  Vorschriften
technischer  Art  lediglich  eine  bestimnite  Kategorie  Von  Geschäftsgeheimnissen.  lm  Ver-
gleich  zum  bisherigen Wortlaut wurde  ergänzt,  dass. die  anvertrauten  Vorlagen  oder Vor-
schrifteh  technischer  Art  geheim  sein  müssen.  Damit  geht  die  bisherige  Auslegung  der
Norm durch  Rechtsprechung und Literatur, dass ein Anvertrauen eine fehlende Offenkun-
digkeit voraussetzt, auch deutlich aus dem Wortlaut der Norm hervor.
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Zu Absatz 4

Absatz 3 entspricht § 17 Absatz 4  UWG  alte  Fassung,  en.thält aber nun eine Qualifikation
statt wie bisher ein  F]egelbeispiel.

ZuAbsatz5    '

Die Strafbarkeit des Versuchs entspricht §  17 Absatz 3 und §  18 Absatz 2  UWG  alte Fas-
sung.  Die Strafbarkeit der versuchten Anstiftung und der Anstiftu'ng  in Absatz 5, wenn der
Täter zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt,
entspricht  § 19  UWG  alte  Fassung  und  trägt  dem  Gefährdungspotential  von  derartigen
Vorbereitungshandlungen  für  die  geschützten  Fzechtsgüter  Re.chnung,  da  der  rechtliche
Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  allein  von  der  Geheimhaltung  der  lnformation  ab-
hängt.

Zu Absatz 6

Absatz 6  Satz 1   verweist  auf  § 5  Nummer7  des  Strafgesetzbuches  (StGB).  Dies  ent-
spricht §  17 Absatz 6,  § 18 Absatz 4  und §  19 Absatz 5  UWG altö  Fassung.  Im  Vergleich
zur  bisherigen  Fassung  verweist  Absatz 6  Satz 2  anstatt  auf  eine  konkrete  Strafandro-
hung nün auf die §§ 30 und 31  StGB.  Dies beseitigt das Ungleichgewicht, dass ans.onsten
im   Fall  des  § 22  Absatz2  eine  Anstiftung  oder  versuchte  Anstiftung   mit  der  glöichen
Strafandrohung  belegt  wäre  wie  die  Verwirklichung  als  Haupttäter.  Nach  § 30  Absatz 1
Satz 2  StGB  ist  die  Strafe  nun  für  die  Absätze 1   bis  4  nach  § 49  Absatz 1  StGB  zu  mil-
dern.

Zu Absatz 7

Das  Strafantragserfordernis  entspricht  § 17  Absatz 5,  § 18  Absatz 3  und  § 19  Absatz 4
UWG alte Fassung.

Zu Artikel 2 (Änderung der Strafprozessordnung -Stpo)

Auf Grund der Aufhebung  der §§  17 bis  19  UWG  und der Übernahme der Regelungen  in
§ 22  müssen die Verweise in  § 374 Absatz 1  Nummer 7 Stpo zur Zulässigkeit der Privat-
klage  und  in  § 395 Absatz 1.Nummer 6 Stpo  zur  Befugnis zum  Anschluss als  Nebenklä-
ger angepasst werden und auf das neue Stammgesetz Bezug nehmen.

Zu Artikel 3 (Änderung des GKG)

Zu Nummer 1

Bei  Verfahren  über Ansprüche  nach  dem  GeschGehG soll -wie beim  UWG - der  Streit-
wert grundsätzlich  nach der sich  aus dem Antrag  des  Klägers für ihn ergebenden  Bedeu-
tung der Sache bestimmt werden. § 51  Absatz 2 GKG .wird daher um einen Bezug auf da.s
GeschGehG ergänzt.

Zu Nummer 2

Au?h  für  die  Streitwertbegünstigung  nach  § 21   GeschGehG  soll  in  § 51   Absatz 5  GKG
klargestellt werden,  dass  diese  bei  der  Bestimmung  des  Streitwertes  zu  berücksichtigen
ist.

Zu Artikel 4 (Änderung des UWG)

Die  §§  17 bis  19  UWG werden  auf Grund  des  Sachzusammenhangs  in das GeschGehG
übernommen.  Das erfordert die Äufhebung der entsprechenden Vorschriften im  UWG.
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Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Das  Gesetz tritt drei  .Monate  nach  der Verkündu'ng  in  Kraft.  Die  Frist soll  den  Ländern  er-
möglichen,   F=egelungen  zür  gerichtlichen   Konzentration   gemäß  '§  14  Absatz 3  Gesch-
GehG zu treffen.
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